
5. Sitzung des Ortschaftsrates Löbnitz

16.03.2015 18:00 Uhr



Köthen (Anhalt), 04.03.2015

- Bekanntmachung -

zur   5. Sitzung des Ortschaftsrates Löbnitz 
am Montag, dem 16.03.2015 um 18:00 Uhr 
Sitzungsraum der Gemeinde Löbnitz, Dorfplatz 2 
06369 L ö b n i t z an der Linde

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich lade Sie zu der oben benannten Sitzung recht herzlich ein. 

Vorgesehene Tagesordnung: 

TOP Thema Vorl. 

1 Eröffnung 

1.1 E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e -  
1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der -  
 Ladung   

2 Behandlung der öffentlichen TOPs 

2.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil) -  
2.2 Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil) -  
2.3 Informationen des Ortsbürgermeisters -  
2.4 Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil) -  
2.5 2. Änderungssatzung zur Sondernutzungssatzung 2015024/3  
2.6 2. Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung 2015025/3  
2.7 Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil) -  
2.8 Informationsvorlage zu den beschlossenen Gebührenerhöhungen des 2015029/1  
 Abwasserzweckverbandes Ziethetal    

3 Behandlung der nichtöffentlichen TOPs 

3.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (nichtöffentlicher -  
 Teil)   
3.2 Informationen der Verwaltung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.3 Informationen des Ortsbürgermeisters -  
3.4 Bestätigung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.5 Anfragen und Anregungen (nichtöffentlicher Teil) - 

Mit freundlichen Grüßen

Diana Eiternick 
Ortsbürgermeisterin



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 16.03.2015

Sitzung : 5. Sitzung des Ortschaftsrates Löbnitz

Vorlage-Nr. : 2015024/3

TOP 2.5 : 2. Änderungssatzung zur Sondernutzungssatzung

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Ortschaftsrat 
Löbnitz an der 
Linde 

SOLL Stimmberechtigte 5

Sitzung am 16.03.2015 IST Stimmberechtigte 4

TOP 2.5 Befangen 0

Ja-Stimmen 4

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 02.04.2015

Diana Eiternick 
Ortsbürgermeisterin



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Protokollauszug

Datum : 16.03.2015

Sitzung : 5. Sitzung des Ortschaftsrates Löbnitz

Vorlage-Nr. : 2015025/3

TOP 2.6 : 2. Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung

Protokolltext

- - -

Abstimmungsergebnis:

Gremium Ortschaftsrat 
Löbnitz an der 
Linde 

SOLL Stimmberechtigte 5

Sitzung am 16.03.2015 IST Stimmberechtigte 4

TOP 2.6 Befangen 0

Ja-Stimmen 4

Nein-Stimmen 0

Beschluss laut BV Enthaltungen 0

Die Übereinstimmung vorstehenden Auszuges mit der Urschrift wird beglaubigt.

Köthen (Anhalt), 02.04.2015

Diana Eiternick 
Ortsbürgermeisterin



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2015024/3 

Dezernat: Dezernat 3 aktuelles Gremium
Ortschaftsrat Löbnitz an 
der Linde

Sitzung am: 16.03.2015

TOP: 2.5

Amt: Amt 32 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2015024/3

Az.: erstellt am: 18.02.2015

Betreff

2. Änderungssatzung zur Sondernutzungssatzung

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

10.03.2015: Ortschaftsrat Merzien 
11.03.2015: Ortschaftsrat Arensdorf 
16.03.2015: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
18.03.2015: Ortschaftsrat Wülknitz 
19.03.2015: Ortschaftsrat Baasdorf 
23.03.2015: Ortschaftsrat Dohndorf 
21.04.2015: Hauptausschuss 
30.04.2015: Stadtrat

10.03.2015 
11.03.2015 
16.03.2015 
18.03.2015 
19.03.2015 
23.03.2015 
21.04.2015 
30.04.2015

laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
zurückgestellt

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) 
gemäß Anlage 1 der Vorlage.

Gesetzliche Grundlagen:
- §§ 5, 8, 45 Abs. 2 Nr. 1 KVG LSA
- § 50 Abs. 1 Nr. 1 StrG LSA
- § 8 FStrG



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Das Inkrafttreten des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) macht eine Überarbeitung der Sondernutzungssatzung erforderlich.
Dies betrifft insbesondere die Regelungen zu den Ordnungswidrigkeiten. Hier muss künftig 
anstelle der Gemeindeordnung auf § 8 Abs. 6 KVG LSA verwiesen werden. Darüber hinaus
wird durch das KVG LSA der Rahmen für Bußgelder von bisher 2.500 Euro auf 5.000 Euro 
erweitert. Es wird vorgeschlagen, den Höchstbetrag in § 12 Abs. 2 Satz 2 der 
Sondernutzungssatzung entsprechend anzupassen um so auch im Falle besonders 
drastischer bzw. hartnäckiger Verstöße adäquat reagieren zu können. Ferner wird mit § 12 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 der Sondernutzungssatzung ein zusätzlicher 
Ordnungswidrigkeitstatbestand in die Satzung aufgenommen um sicherzustellen, dass 
beantragte Sondernutzungen entweder nur von dem jeweiligen Erlaubnisnehmer 
durchgeführt werden oder jedenfalls alle an einer Baumaßnahme Beteiligten von den 
Auflagen Sondernutzungserlaubnis
Kenntnis nehmen.
Die Änderungssatzung, deren Text als Anlage 1 beigefügt ist, soll am 01.07.2015 in Kraft 
treten. Die bisher geltende Fassung, der künftig geltende Wortlaut sowie weitere 
Erläuterungen können der Synopse in Anlage 2 entnommen werden.
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2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, 


Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) 


 


 


Aufgrund der §§ 5, 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetz des Landes 


Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), in Verbindung mit § 50 


Abs. 1 Nr. 1 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 06.07.1993 


(GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2013 (GVBl. LSA S. 554), 


sowie § 8 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206), 


zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), hat der Stadtrat der Stadt 


Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 30.04.2015 folgende 2. Satzung zur Änderung der 


Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der 


Stadt Köthen (Anhalt) beschlossen: 


 


 


§ 1 


Änderung der Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und 


Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) 


 


Die Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet 


der Stadt Köthen (Anhalt) wird wie folgt geändert: 


 


1. § 3 Abs. 1 Nr. 6 erhält folgende Fassung: 


 


„6. die vorübergehende Lagerung von Brennstoffen, Baumaterialien sowie 


Umzugsgut auf Gehwegen am Tage der An- bzw. Abfuhr, sofern die 


Verkehrsteilnehmer hierdurch nicht gefährdet werden.“ 


 


 


2. § 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 


 


„(3) Werden mit der Sondernutzung Einschränkungen bzw. Sperrungen des 


öffentlichen Verkehrsraumes notwendig, ist hierfür ein gesonderter Antrag auf eine 


verkehrsrechtliche Anordnung bei der örtlichen Straßenverkehrsbehörde zu stellen.“ 
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3. § 12 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 


 


„(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 6 KVG LSA handelt auch, wer 


vorsätzlich oder fahrlässig 


1. entgegen § 4 Abs. 2 unzutreffende Angaben macht, 


2. entgegen § 7 Abs. 2 von ihm erstellte Einrichtungen oder die zur 


Sondernutzung verwendeten Gegenstände nicht unverzüglich entfernt oder 


den früheren Zustand nicht wieder herstellt oder Abfälle und Wertstoffe nicht 


ordnungsgemäß entsorgt oder die beanspruchten Flächen nicht reinigt, 


3. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 3 ohne Erlaubnis der Stadt Köthen (Anhalt) die ihm 


erteilte Sondernutzungserlaubnis einem Dritten überlässt oder die 


Wahrnehmung durch Dritte, die nicht Erlaubnisnehmer sind, gestattet. 


In diesen Fällen kann jede Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro 


geahndet werden.“ 


 


 


§ 2 


Inkrafttreten 


 


Diese Satzung tritt am 01.07.2015 in Kraft. 


 


 


Köthen (Anhalt), <Datum> 


 


 


 


Kurt-Jürgen Zander 


Oberbürgermeister    (Siegel) 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1.pdf
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Synopse zur Sondernutzungssatzung 
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


   
Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen 
Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) – 
Sondernutzungssatzung – 


Keine Änderungen. Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen 
Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) – 
Sondernutzungssatzung – 


   
Aufgrund der §§ 4, 6, 8 und 44 der Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30.11.2011 (GVBl. LSA S. 814), in Verbin-
dung mit § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Straßengesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 06.07.1993 (GVBl. LSA 
S. 334), zuletzt geändert durch § 115 Abs. 3 des Gesetzes vom 
16.03.2011 (GVBl. LSA S. 492), sowie § 8 des Bundesfernstra-
ßengesetzes (FStrG) vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt 
geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I 
S. 2585), hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner 
Sitzung am 20.06.2013 folgende Satzung beschlossen: 


Keine Änderungen. Aufgrund der §§ 4, 6, 8 und 44 der Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30.11.2011 (GVBl. LSA S. 814), in Verbin-
dung mit § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Straßengesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 06.07.1993 (GVBl. LSA 
S. 334), zuletzt geändert durch § 115 Abs. 3 des Gesetzes vom 
16.03.2011 (GVBl. LSA S. 492), sowie § 8 des Bundesfernstra-
ßengesetzes (FStrG) vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt 
geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I 
S. 2585), hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner 
Sitzung am 20.06.2013 folgende Satzung beschlossen: 


   
Inhaltsübersicht  Inhaltsübersicht 


 §  § Keine Änderungen.  §  § 


Geltungsbereich 1 Pflichten des Erlaubnisneh-
mers 


8  Geltungsbereich 1 Pflichten des Erlaubnisneh-
mers 


8 


Erlaubnispflichtige Sondernutzung 2 Haftung, Versicherung 9  Erlaubnispflichtige Sondernutzung 2 Haftung, Versicherung 9 


Erlaubnisfreie Sondernutzung 3 Sicherheitsleistung 10  Erlaubnisfreie Sondernutzung 3 Sicherheitsleistung 10 


Antrag auf Sondernutzungserlaub-
nis 


4 Sondernutzungsgebühren 11  Antrag auf Sondernutzungserlaub-
nis 


4 Sondernutzungsgebühren 11 


Sondernutzungserlaubnis 5 Ordnungswidrigkeiten 12  Sondernutzungserlaubnis 5 Ordnungswidrigkeiten 12 


Werbeanlagen 6 Sprachliche Gleichstellung 13  Werbeanlagen 6 Sprachliche Gleichstellung 13 


Ende der Sondernutzungserlaubnis 7 Inkrafttreten 14  Ende der Sondernutzungserlaubnis 7 Inkrafttreten 14 
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


   
§ 1 


Geltungsbereich 
 § 1 


Geltungsbereich 
   
(1) Diese Satzung gilt für Sondernutzungen an den dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten gemeindlichen Straßen, We-
gen und Plätzen sowie für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bun-
des-, Landes- und Kreisstraßen und sonstige öffentlichen Stra-
ßen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt). 


Keine Änderungen. (1) Diese Satzung gilt für Sondernutzungen an den dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten gemeindlichen Straßen, We-
gen und Plätzen sowie für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bun-
des-, Landes- und Kreisstraßen und sonstige öffentlichen Stra-
ßen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt). 


   
(2) Zu den öffentlichen Straßen im Sinne des Absatzes 1 
gehören der Straßenkörper, der Luftraum über den Straßen, 
das Zubehör und die Nebenanlagen (§ 2 Abs. 2 StrG LSA, § 1 
Abs. 4 FStrG). 


Keine Änderungen. (2) Zu den öffentlichen Straßen im Sinne des Absatzes 1 
gehören der Straßenkörper, der Luftraum über den Straßen, 
das Zubehör und die Nebenanlagen (§ 2 Abs. 2 StrG LSA, § 1 
Abs. 4 FStrG). 


   
(3) Die Bestimmungen der Satzung zur Regelung des 
Marktwesens (Wochenmarkt) für die Stadt Köthen (Anhalt) 
bleiben unberührt. 


Keine Änderungen. (3) Die Bestimmungen der Satzung zur Regelung des 
Marktwesens (Wochenmarkt) für die Stadt Köthen (Anhalt) 
bleiben unberührt. 


   
   


§ 2 
Erlaubnispflichtige Sondernutzung 


 § 2 
Erlaubnispflichtige Sondernutzung 


   
(1) Soweit im Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt 
oder in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, bedürfen 
Sondernutzungen der Erlaubnis der Stadt Köthen (Anhalt). 


Keine Änderungen. (1) Soweit im Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt 
oder in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, bedürfen 
Sondernutzungen der Erlaubnis der Stadt Köthen (Anhalt). 


   
(2) Die Erweiterung oder die Änderung einer Sondernutzung Keine Änderungen. (2) Die Erweiterung oder die Änderung einer Sondernutzung 
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


bedarf ebenfalls der Erlaubnis. bedarf ebenfalls der Erlaubnis. 
   
(3) Die Sondernutzung ist erst nach schriftlicher Erteilung 
und nur im festgelegten Umfang der Erlaubnis zulässig. Dar-
über hinaus darf die Sondernutzung erst nach Vorliegen ande-
rer erforderlicher Genehmigungen, Erlaubnisse oder Bewilli-
gungen ausgeführt werden. 


Keine Änderungen. (3) Die Sondernutzung ist erst nach schriftlicher Erteilung 
und nur im festgelegten Umfang der Erlaubnis zulässig. Dar-
über hinaus darf die Sondernutzung erst nach Vorliegen ande-
rer erforderlicher Genehmigungen, Erlaubnisse oder Bewilli-
gungen ausgeführt werden. 


   
   


§ 3 
Erlaubnisfreie Sondernutzung 


 § 3 
Erlaubnisfreie Sondernutzung 


   
(1) Keiner Sondernutzungserlaubnis bedürfen, soweit nicht 
eine Baugenehmigung erforderlich ist, 


 (1) Keiner Sondernutzungserlaubnis bedürfen, soweit nicht 
eine Baugenehmigung erforderlich ist, 


1. die Ausschmückung von Straßen- und Häuserfronten 
für Feiern, Feste, Umzüge und ähnliche Veranstaltun-
gen zur Pflege des Brauchtums sowie kirchliche Pro-
zessionen, 


 1. die Ausschmückung von Straßen- und Häuserfronten 
für Feiern, Feste, Umzüge und ähnliche Veranstaltun-
gen zur Pflege des Brauchtums sowie kirchliche Pro-
zessionen, 


2. die Aufstellung von Autonotrufsäulen, Notrufsäulen, 
Stromkästen, Wartehäuschen für öffentliche Verkehrs-
mittel und Fahrkartenautomaten, 


 2. die Aufstellung von Autonotrufsäulen, Notrufsäulen, 
Stromkästen, Wartehäuschen für öffentliche Verkehrs-
mittel und Fahrkartenautomaten, 


3. die Errichtung von Werbeanlagen an der Stätte der 
Leistung und Warenautomaten, die nicht mehr als 
30 cm in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragen, 
ausgenommen an Bundes- und Landesstraßen sowie 
Radwege in der Baulast der Landesstraßenbaubehörde 
Niederlassung Ost (LSBB NL Ost), 


 3. die Errichtung von Werbeanlagen an der Stätte der 
Leistung und Warenautomaten, die nicht mehr als 
30 cm in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragen, 
ausgenommen an Bundes- und Landesstraßen sowie 
Radwege in der Baulast der Landesstraßenbaubehörde 
Niederlassung Ost (LSBB NL Ost), 


4. einzeln auf Gehwegen und in Fußgängerzonen auftre-  4. einzeln auf Gehwegen und in Fußgängerzonen auftre-
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


tende Straßenmusikanten ohne elektronische Verstär-
ker und ohne einen längerzeitigen Verbleib auf dem-
selben Standplatz (30 Minuten in einem Umkreis von 
mindestens 50 m), 


tende Straßenmusikanten ohne elektronische Verstär-
ker und ohne einen längerzeitigen Verbleib auf dem-
selben Standplatz (30 Minuten in einem Umkreis von 
mindestens 50 m), 


5. die vorübergehende Betätigungen auf Fußwegen und 
in Fußgängerzonen, die der Durchführung von parteili-
chen, gewerkschaftlichen, religiösen, karitativen oder 
gemeinnützigen Aufgaben dienen, soweit hierzu nicht 
verkehrsfremde Anlagen (Stände, Tische, Schirme etc.) 
aufgestellt werden (maximal ein Tag), 


 5. die vorübergehende Betätigungen auf Fußwegen und 
in Fußgängerzonen, die der Durchführung von parteili-
chen, gewerkschaftlichen, religiösen, karitativen oder 
gemeinnützigen Aufgaben dienen, soweit hierzu nicht 
verkehrsfremde Anlagen (Stände, Tische, Schirme etc.) 
aufgestellt werden (maximal ein Tag), 


6. die vorübergehende Lagerung von Brennstoffen, Bau-
materialien sowie Umzugsgut auf Gehwegen am Tage 
der An- bzw. Abfuhr, sofern die Verkehrsteilnehmer 
hierdurch nicht gefährdet werden. 


Die Worte „und Parkstreifen“ werden 
gestrichen. Die Inanspruchnahme des 
Parkstreifens soll künftig der Erlaubnis-
pflicht unterliegen, da es sich um eine 
intensiveren Eingriff in den Gemein-
gebrauch handelt. 


6. die vorübergehende Lagerung von Brennstoffen, Bau-
materialien sowie Umzugsgut auf Gehwegen und Park-
streifen am Tage der An- bzw. Abfuhr, sofern die Ver-
kehrsteilnehmer hierdurch nicht gefährdet werden, 


   
(2) Erlaubnisfreie Sondernutzungen gemäß Absatz 1 Zif-
fern 1 bis 3 sollen dem Ordnungsamt der Stadt Köthen (Anhalt) 
in der Regel 14 Tage vor Ausübung der Sondernutzung schrift-
lich angezeigt werden. § 4 Abs. 2 gilt entsprechend. 


Keine Änderungen. (2) Erlaubnisfreie Sondernutzungen gemäß Absatz 1 Zif-
fern 1 bis 3 sollen dem Ordnungsamt der Stadt Köthen (Anhalt) 
in der Regel 14 Tage vor Ausübung der Sondernutzung schrift-
lich angezeigt werden. § 4 Abs. 2 gilt entsprechend. 


   
(3) Erlaubnisfreie Sondernutzungen können eingeschränkt, 
mit Auflagen versehen oder untersagt werden, wenn öffentliche 
Belange, insbesondere des Verkehrs dies erfordern. 


Keine Änderungen. (3) Erlaubnisfreie Sondernutzungen können eingeschränkt, 
mit Auflagen versehen oder untersagt werden, wenn öffentliche 
Belange, insbesondere des Verkehrs dies erfordern. 


   
   
  § 4 
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


Antrag auf Sondernutzungserlaubnis. 
   
(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf Antrag erteilt. 
Dieser ist schriftlich und in der Regel spätestens 14 Tage vor 
der beabsichtigten Ausübung der Sondernutzung im Ord-
nungsamt der Stadt Köthen (Anhalt) zu stellen. 


Keine Änderungen. (1) Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf Antrag erteilt. 
Dieser ist schriftlich und in der Regel spätestens 14 Tage vor 
der beabsichtigten Ausübung der Sondernutzung im Ord-
nungsamt der Stadt Köthen (Anhalt) zu stellen. 


   
(2) Der Antrag muss mindestens folgende Angaben enthal-
ten: 


Keine Änderungen. (2) Der Antrag muss mindestens folgende Angaben enthal-
ten: 


1. Namen, Anschrift und Unterschrift des Antragstellers, Keine Änderungen. 1. Namen, Anschrift und Unterschrift des Antragstellers, 
2. Ort, Art und Umfang sowie Beginn und Ende der Son-


dernutzung. 
Keine Änderungen. 2. Ort, Art und Umfang sowie Beginn und Ende der Son-


dernutzung. 
Die Stadt Köthen (Anhalt) ist berechtigt, die für die Bearbeitung 
erforderlichen Unterlagen zu verlangen, insbesondere Erläute-
rungen durch Lagepläne, Regelpläne, textliche Beschreibungen 
oder in sonstiger geeigneter Weise, ferner Angaben zu Maß-
nahmen zur Beseitigung der durch die Sondernutzung entste-
henden Verunreinigungen oder Beschädigungen. 


Keine Änderungen. Die Stadt Köthen (Anhalt) ist berechtigt, die für die Bearbeitung 
erforderlichen Unterlagen zu verlangen, insbesondere Erläute-
rungen durch Lagepläne, Regelpläne, textliche Beschreibungen 
oder in sonstiger geeigneter Weise, ferner Angaben zu Maß-
nahmen zur Beseitigung der durch die Sondernutzung entste-
henden Verunreinigungen oder Beschädigungen. 


   
(3) Werden mit der Sondernutzung Einschränkungen bzw. 
Sperrungen des öffentlichen Verkehrsraumes notwendig, ist 
hierfür ein gesonderter Antrag auf eine verkehrsrechtliche An-
ordnung bei der örtlichen Straßenverkehrsbehörde zu stellen. 


Redaktionelle Änderung. (3) Werden mit der Sondernutzung Einschränkungen bzw. 
Sperrungen des öffentlichen Verkehrsraum notwendig, ist hier-
für ein gesonderter Antrag auf eine verkehrsrechtliche Anord-
nung bei der örtlichen Straßenverkehrsbehörde zu stellen. 


   
(4) Bei Arbeiten zur Beseitigung von Gefahren oder Not-
ständen können öffentliche Straßen vor Erteilung der Erlaubnis 
über den Gemeingebrauch hinaus genutzt werden. Der Veran-
lasser hat jedoch das Ordnungsamt der Stadt Köthen (Anhalt) 


Keine Änderung. (4) Bei Arbeiten zur Beseitigung von Gefahren oder Not-
ständen können öffentliche Straßen vor Erteilung der Erlaubnis 
über den Gemeingebrauch hinaus genutzt werden. Der Veran-
lasser hat jedoch das Ordnungsamt der Stadt Köthen (Anhalt) 







Synopse zur Sondernutzungssatzung 


Seite 6 von 13 


Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


unverzüglich über die Arbeiten zu unterrichten und eine erfor-
derliche Erlaubnis nachträglich einzuholen. 


unverzüglich über die Arbeiten zu unterrichten und eine erfor-
derliche Erlaubnis nachträglich einzuholen. 


   
§ 5 


Sondernutzungserlaubnis 
 § 5 


Sondernutzungserlaubnis 
   
(1) Soweit eine Sondernutzung im Zusammenhang mit dem 
Betrieb eines Gewerbes ausgeübt wird, soll die Sondernut-
zungserlaubnis eine Beschränkung der Ausübung der Sonder-
nutzung auf die Zeit der gewerblich zulässigen Offenhaltung 
des Gewerbebetriebes enthalten. Das gilt nicht für Warenauto-
maten. 


Keine Änderung. (1) Soweit eine Sondernutzung im Zusammenhang mit dem 
Betrieb eines Gewerbes ausgeübt wird, soll die Sondernut-
zungserlaubnis eine Beschränkung der Ausübung der Sonder-
nutzung auf die Zeit der gewerblich zulässigen Offenhaltung 
des Gewerbebetriebes enthalten. Das gilt nicht für Warenauto-
maten. 


   
(2) Die erteilte Sondernutzungserlaubnis gilt nur für den 
Erlaubnisnehmer. Erlaubnisnehmer ist derjenige, dem die Son-
dernutzungserlaubnis erteilt wurde. Weder eine Überlassung an 
Dritte, noch die Wahrnehmung durch Dritte, die nicht Erlaub-
nisnehmer sind, ist ohne Erlaubnis durch die Stadt Köthen (An-
halt) gestattet. 


Keine Änderung. (2) Die erteilte Sondernutzungserlaubnis gilt nur für den 
Erlaubnisnehmer. Erlaubnisnehmer ist derjenige, dem die Son-
dernutzungserlaubnis erteilt wurde. Weder eine Überlassung an 
Dritte, noch die Wahrnehmung durch Dritte, die nicht Erlaub-
nisnehmer sind, ist ohne Erlaubnis durch die Stadt Köthen (An-
halt) gestattet. 


   
   


§ 6 
Werbeanlagen 


 § 6 
Werbeanlagen 


   
(1) Nicht ortsfeste Werbeanlagen (Aufsteller) bedürfen der 
Sondernutzungserlaubnis. Zulässig ist das Aufstellen von ma-
ximal zwei Aufstellern und nur am Ort der Leistung. 


 (1) Nicht ortsfeste Werbeanlagen (Aufsteller) bedürfen der 
Sondernutzungserlaubnis. Zulässig ist das Aufstellen von ma-
ximal zwei Aufstellern und nur am Ort der Leistung. 
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(2) Das Plakatieren an Licht- und Leitungsmasten ist auf 
höchstens 300 Masten im gesamten Stadtgebiet begrenzt. An 
einem Mast dürfen höchstens zwei Werbeträger angebracht 
werden. Es sind ausschließlich nicht reflektierende Profilrah-
mensysteme aus Aluminiumverbundmaterial zu verwenden. Die 
Anbringung am Lichtmast hat mit Edelstahlband und schützen-
der Gummieinlage so zu erfolgen, dass der Lichtmast nicht 
beschädigt wird. Die Profilrahmen sind in einer lichten Durch-
gangshöhe von mindestens 250 cm und einem lichten Fahr-
bahnabstand von mindestens 30 cm anzubringen. Zu Straßen-
kreuzungen und -einmündungen ist ein Abstand von 30 m ein-
zuhalten. Untersagt ist Werbung an oder in unmittelbarer Nähe 
von Lichtzeichenanlagen, Verkehrszeichen, Hinweisschildern, 
Bahnübergängen sowie im Umkreis von 50 m von denkmalge-
schützten Gebäuden. 8Hiervon ausgenommen ist Wahlwer-
bung. 


 (2) Das Plakatieren an Licht- und Leitungsmasten ist auf 
höchstens 300 Masten im gesamten Stadtgebiet begrenzt. An 
einem Mast dürfen höchstens zwei Werbeträger angebracht 
werden. Es sind ausschließlich nicht reflektierende Profilrah-
mensysteme aus Aluminiumverbundmaterial zu verwenden. Die 
Anbringung am Lichtmast hat mit Edelstahlband und schützen-
der Gummieinlage so zu erfolgen, dass der Lichtmast nicht 
beschädigt wird. Die Profilrahmen sind in einer lichten Durch-
gangshöhe von mindestens 250 cm und einem lichten Fahr-
bahnabstand von mindestens 30 cm anzubringen. Zu Straßen-
kreuzungen und -einmündungen ist ein Abstand von 30 m ein-
zuhalten. Untersagt ist Werbung an oder in unmittelbarer Nähe 
von Lichtzeichenanlagen, Verkehrszeichen, Hinweisschildern, 
Bahnübergängen sowie im Umkreis von 50 m von denkmalge-
schützten Gebäuden. 8Hiervon ausgenommen ist Wahlwer-
bung. 


   
   


§ 7 
Ende der Sondernutzungserlaubnis 


 § 7 
Ende der Sondernutzungserlaubnis 


   
(1) Die Sondernutzungserlaubnis endet insbesondere durch Keine Änderung. (1) Die Sondernutzungserlaubnis endet insbesondere durch 


1. Einziehung der genutzten öffentlichen Straße, Keine Änderung. 1. Einziehung der genutzten öffentlichen Straße, 
2. Zeitablauf, Keine Änderung. 2. Zeitablauf, 
3. Rücknahme oder Widerruf. Keine Änderung. 3. Rücknahme oder Widerruf. 


   
(2) Endet die Sondernutzungserlaubnis, so hat der Erlaub-
nisnehmer die Sondernutzung einzustellen, alle von ihm erstell-


Keine Änderung. (2) Endet die Sondernutzungserlaubnis, so hat der Erlaub-
nisnehmer die Sondernutzung einzustellen, alle von ihm erstell-
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ten Einrichtungen und die zur Sondernutzung verwendeten 
Gegenstände unverzüglich zu entfernen und den früheren Zu-
stand ordnungsgemäß wiederherzustellen. Die Stadt Köthen 
(Anhalt) kann gegenüber dem Erlaubnisnehmer bestimmen, in 
welcher Weise dies zu geschehen hat. Abfälle und Wertstoffe 
sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Die beanspruchten Flächen 
sind, soweit erforderlich, zu reinigen. 


ten Einrichtungen und die zur Sondernutzung verwendeten 
Gegenstände unverzüglich zu entfernen und den früheren Zu-
stand ordnungsgemäß wiederherzustellen. Die Stadt Köthen 
(Anhalt) kann gegenüber dem Erlaubnisnehmer bestimmen, in 
welcher Weise dies zu geschehen hat. Abfälle und Wertstoffe 
sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Die beanspruchten Flächen 
sind, soweit erforderlich, zu reinigen. 


   
   


§ 8 
Pflichten des Erlaubnisnehmers 


 § 8 
Pflichten des Erlaubnisnehmers 


   
(1) Mit der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis geht die 
Verkehrssicherungspflicht der Stadt Köthen (Anhalt) für die im 
Zusammenhang mit der Sondernutzung in Anspruch genom-
menen Verkehrsflächen sowie aufgestellten Anlagen und Ein-
richtungen auf den Erlaubnisnehmer über. Der Erlaubnisneh-
mer hat für die Zeit der Sondernutzung die Anliegerpflichten zu 
übernehmen (Reinigung, Schneeberäumung). 


Keine Änderung. (1) Mit der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis geht die 
Verkehrssicherungspflicht der Stadt Köthen (Anhalt) für die im 
Zusammenhang mit der Sondernutzung in Anspruch genom-
menen Verkehrsflächen sowie aufgestellten Anlagen und Ein-
richtungen auf den Erlaubnisnehmer über. Der Erlaubnisneh-
mer hat für die Zeit der Sondernutzung die Anliegerpflichten zu 
übernehmen (Reinigung, Schneeberäumung). 


   
(2) Die Stadt Köthen (Anhalt) kann vor Beginn der Sonder-
nutzung eine Beweissicherung mit einer Flächenabnahme ver-
langen. 


Keine Änderung. (2) Die Stadt Köthen (Anhalt) kann vor Beginn der Sonder-
nutzung eine Beweissicherung mit einer Flächenabnahme ver-
langen. 


   
(3) Arbeiten am Straßenkörper sind so vorzunehmen, dass 
nachhaltige Schäden am Straßenkörper und an den Anlagen, 
insbesondere an den Wasserablaufrinnen und an den Versor-
gungs- und Kanalleitungen sowie eine Änderung ihrer Lage 


Keine Änderung. (3) Arbeiten am Straßenkörper sind so vorzunehmen, dass 
nachhaltige Schäden am Straßenkörper und an den Anlagen, 
insbesondere an den Wasserablaufrinnen und an den Versor-
gungs- und Kanalleitungen sowie eine Änderung ihrer Lage 
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vermieden werden. vermieden werden. 
   
(4) Der Erlaubnisnehmer hat einen ungehinderten Zugang 
zu allen in die Straßendecke eingebauten Einrichtungen zu 
gewährleisten. Wasserablaufrinnen, Hydranten, Kabel-, Hei-
zungs- und sonstige Schächte sind freizuhalten. 


Keine Änderung. (4) Der Erlaubnisnehmer hat einen ungehinderten Zugang 
zu allen in die Straßendecke eingebauten Einrichtungen zu 
gewährleisten. Wasserablaufrinnen, Hydranten, Kabel-, Hei-
zungs- und sonstige Schächte sind freizuhalten. 


   
(5) Verunreinigungen, die durch die Sondernutzung entste-
hen, sind unbeschadet des § 17 StrG LSA von dem Erlaubnis-
nehmer unverzüglich zu beseitigen. Erfüllt der Erlaubnisnehmer 
diese Verpflichtung nicht, kann die Stadt Köthen (Anhalt) die 
Verunreinigung ohne vorherige Aufforderung auf Kosten des 
Pflichtigen beseitigen bzw. beseitigen lassen. 


Keine Änderung. (5) Verunreinigungen, die durch die Sondernutzung entste-
hen, sind unbeschadet des § 17 StrG LSA von dem Erlaubnis-
nehmer unverzüglich zu beseitigen. Erfüllt der Erlaubnisnehmer 
diese Verpflichtung nicht, kann die Stadt Köthen (Anhalt) die 
Verunreinigung ohne vorherige Aufforderung auf Kosten des 
Pflichtigen beseitigen bzw. beseitigen lassen. 


   
(6) Der Erlaubnisnehmer hat alle Aufwendungen zu erset-
zen, die der Stadt Köthen (Anhalt) durch die Sondernutzung 
entstehen. 


Keine Änderung. (6) Der Erlaubnisnehmer hat alle Aufwendungen zu erset-
zen, die der Stadt Köthen (Anhalt) durch die Sondernutzung 
entstehen. 


   
   


§ 9 
Haftung, Versicherung 


 § 9 
Haftung, Versicherung 


   
(1) Der Sondernutzer haftet der Stadt Köthen (Anhalt) für 
Schäden, die der Stadt Köthen (Anhalt) durch die Sondernut-
zung entstehen. Der Sondernutzer haftet der Stadt Köthen (An-
halt) ferner für alle Schäden durch unbefugte, unsachgemäße, 
ordnungswidrige oder nicht rechtzeitig gemeldete Arbeiten. Er 
haftet auch für sämtliche Schäden, die sich aus der Vernach-


Keine Änderungen. (1) Der Sondernutzer haftet der Stadt Köthen (Anhalt) für 
Schäden, die der Stadt Köthen (Anhalt) durch die Sondernut-
zung entstehen. Der Sondernutzer haftet der Stadt Köthen (An-
halt) ferner für alle Schäden durch unbefugte, unsachgemäße, 
ordnungswidrige oder nicht rechtzeitig gemeldete Arbeiten. Er 
haftet auch für sämtliche Schäden, die sich aus der Vernach-
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lässigung seiner Pflichten zur Beaufsichtigung der von ihm 
beauftragten Personen und der von diesen oder von ihm selbst 
verursachten Verstöße gegen diese Satzung ergeben. 


lässigung seiner Pflichten zur Beaufsichtigung der von ihm 
beauftragten Personen und der von diesen oder von ihm selbst 
verursachten Verstöße gegen diese Satzung ergeben. 


   
(2) Der Sondernutzer hat die Stadt Köthen (Anhalt) von allen 
Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die aufgrund der Son-
dernutzung gegen die Stadt Köthen (Anhalt) erhoben werden 
können. 


Keine Änderungen. (2) Der Sondernutzer hat die Stadt Köthen (Anhalt) von allen 
Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die aufgrund der Son-
dernutzung gegen die Stadt Köthen (Anhalt) erhoben werden 
können. 


   
(3) Die Stadt Köthen (Anhalt) haftet dem Sondernutzer nicht 
für Schäden, die sich aus dem Zustand der Straßen und der 
darin eingebauten Leitungen und Einrichtungen für den Son-
dernutzer und die von ihm erstellten Anlagen ergeben. Mit der 
Erlaubniserteilung zur Sondernutzung übernimmt die Stadt 
Köthen (Anhalt) keine Haftung, insbesondere nicht für die Si-
cherheit der von den Benutzern eingebrachten Sachen. 


Keine Änderungen. (3) Die Stadt Köthen (Anhalt) haftet dem Sondernutzer nicht 
für Schäden, die sich aus dem Zustand der Straßen und der 
darin eingebauten Leitungen und Einrichtungen für den Son-
dernutzer und die von ihm erstellten Anlagen ergeben. Mit der 
Erlaubniserteilung zur Sondernutzung übernimmt die Stadt 
Köthen (Anhalt) keine Haftung, insbesondere nicht für die Si-
cherheit der von den Benutzern eingebrachten Sachen. 


   
(4) Die Stadt Köthen(Anhalt) kann verlangen, dass der Son-
dernutzer zur Deckung sämtlicher Haftpflichtrisiken vor der 
Inanspruchnahme der Erlaubnis den Abschluss einer ausrei-
chenden Haftpflichtversicherung nachweist und diese Versiche-
rung für die Dauer der Sondernutzung aufrechterhält. Auf Ver-
langen der Stadt Köthen (Anhalt) sind der Versicherungsschein 
und die Prämienquittungen vorzulegen. 


Keine Änderungen. (4) Die Stadt Köthen(Anhalt) kann verlangen, dass der Son-
dernutzer zur Deckung sämtlicher Haftpflichtrisiken vor der 
Inanspruchnahme der Erlaubnis den Abschluss einer ausrei-
chenden Haftpflichtversicherung nachweist und diese Versiche-
rung für die Dauer der Sondernutzung aufrechterhält. Auf Ver-
langen der Stadt Köthen (Anhalt) sind der Versicherungsschein 
und die Prämienquittungen vorzulegen. 


   
(5) Mehrere Sondernutzer haften als Gesamtschuldner. Keine Änderungen. (5) Mehrere Sondernutzer haften als Gesamtschuldner. 
   
   







Synopse zur Sondernutzungssatzung 


Seite 11 von 13 


Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


§ 10 
Sicherheitsleistungen 


 § 10 
Sicherheitsleistungen 


   
Die Sondernutzungserlaubnis kann von der Erbringung einer 
angemessenen Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden. 


 Die Sondernutzungserlaubnis kann von der Erbringung einer 
angemessenen Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden. 


   
   


§ 11 
Sondernutzungsgebühren 


 § 11 
Sondernutzungsgebühren 


   
Für erlaubnisbedürftige Sondernutzungen werden Gebühren 
auf der Grundlage der jeweils gültigen Sondernutzungsgebüh-
rensatzung erhoben. 


 Für erlaubnisbedürftige Sondernutzungen werden Gebühren 
auf der Grundlage der jeweils gültigen Sondernutzungsgebüh-
rensatzung erhoben. 


   
   


§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 


 § 12 
Ordnungswidrigkeiten 


   
(1) Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bestimmt sich 
nach § 48 StrG LSA sowie § 23 FStrG. 


Keine Änderung. (1) Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bestimmt sich 
nach § 48 StrG LSA sowie § 23 FStrG. 


   
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 6 KVG LSA han-
delt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig 


Anpassung an das KVG LSA. (2) Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 7 GO LSA handelt 
auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig 


1. entgegen § 4 Abs. 2 unzutreffende Angaben macht, Keine Änderung. 1. entgegen § 4 Abs. 2 unzutreffende Angaben macht, 
2. entgegen § 7 Abs. 2 von ihm erstellte Einrichtungen 


oder die zur Sondernutzung verwendeten Gegenstände 
nicht unverzüglich entfernt oder den früheren Zustand 
nicht wieder herstellt oder Abfälle oder Wertstoffe nicht 


Nach der bisherigen Fassung mussten 
die Verstöße kumulativ („und“) vorliegen. 
Da es sich aber um verschiedene Tat-
bestände handelt, genügt es, dass sie 


2. entgegen § 7 Abs. 2 erstellte Einrichtungen und die zur 
Sondernutzung verwendeten Gegenstände nicht un-
verzüglich entfernt und den früheren Zustand nicht 
wieder herstellt oder Abfälle und Wertstoffe nicht ord-
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ordnungsgemäß entsorgt oder die beanspruchten Flä-
chen nicht reinigt, 


nur alternativ („oder“) erfüllt sind. An-
dernfalls hätte die Vorschrift keinen 
praktischen Anwendungsbereich, weil 
nie alle Tatbestände zugleich vorliegen. 


nungsgemäß entsorgt oder die beanspruchten Flächen 
nicht reinigt. 


3. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 3 ohne Erlaubnis der Stadt 
Köthen (Anhalt) die ihm erteilte Sondernutzungserlaub-
nis einem Dritten überlässt oder die Wahrnehmung 
durch Dritte, die nicht Erlaubnisnehmer sind, gestattet. 


Mit der Aufnahme des Tatbestandes soll 
sichergestellt werden, dass alle an einer 
Baumaßnahme beteiligten Firmen von 
den Auflagen Sondernutzungserlaubnis 
Kenntnis erlangen, um Schäden am 
Straßenkörper die durch die Sondernut-
zung entstehen können zu vermeiden. In 
der Vergangenheit kam es wiederholt 
dazu, dass die Befahrung des Gehwe-
ges durch dritte Firmen, die nicht Er-
laubnisnehmer waren, aber von diesem 
beauftragt wurden, im Rahmen der Son-
dernutzung erfolgte Diese Drittfirmen 
wurden durch den Erlaubnisnehmer 
nicht über die Auflagen der Erlaubnis in 
Kenntnis gesetzt. Hierbei kam es in der 
Vergangenheit zu Schäden an Gehwe-
gen. Speziell im Innenstadtbereich ist 
dies ein erhebliches Problem, da das 
dort verlegte Pflaster nicht mehr verfüg-
bar ist und somit bei Beschädigung nicht 
ersetzt werden könnte. 


 


In diesen Fällen kann jede Ordnungswidrigkeit mit einer Geld-
buße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 


Der Bußgeldrahmen des § 8 Abs. 6 KVG 
LSA soll voll ausgeschöpft werden, um 


In diesen Fällen kann jede Ordnungswidrigkeit mit einer Geld-
buße bis zu 2.500 Euro geahndet werden. 
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so auch auf drastische Verstöße ange-
messen reagieren zu können. 


   
(3) Zwangsmaßnahmen nach anderen Vorschriften bleiben 
unberührt. 


Keine Änderung. (3) Zwangsmaßnahmen nach anderen Vorschriften bleiben 
unberührt. 


   
   


§ 13 
Sprachliche Gleichstellung 


 § 13 
Sprachliche Gleichstellung 


   
Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weib-
licher und männlicher Form. 


Keine Änderungen. Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weib-
licher und männlicher Form. 


   
   


§ 14 
Inkrafttreten 


 § 14 
Inkrafttreten 


   
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) in Kraft. 


Keine Änderungen. (1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) in Kraft. 


   
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über Erlaubnisse für Son-
dernutzungen auf den Straßen der Stadt Köthen (Anhalt) und 
Ortsdurchfahrten der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen vom 
18.11.1999 in der Fassung der 1. Änderungssatzung zur Sat-
zung über Erlaubnisse für Sondernutzungen auf den Straßen 
der Stadt Köthen (Anhalt) und Ortsdurchfahrten der Bundes-, 
Landes- und Kreisstraßen vom 28.11.2001 außer Kraft. 


Keine Änderungen. (2) Gleichzeitig tritt die Satzung über Erlaubnisse für Son-
dernutzungen auf den Straßen der Stadt Köthen (Anhalt) und 
Ortsdurchfahrten der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen vom 
18.11.1999 in der Fassung der 1. Änderungssatzung zur Sat-
zung über Erlaubnisse für Sondernutzungen auf den Straßen 
der Stadt Köthen (Anhalt) und Ortsdurchfahrten der Bundes-, 
Landes- und Kreisstraßen vom 28.11.2001 außer Kraft. 
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Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2015025/3 

Dezernat: Dezernat 3 aktuelles Gremium
Ortschaftsrat Löbnitz an 
der Linde

Sitzung am: 16.03.2015

TOP: 2.6

Amt: Amt 32 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2015025/3

Az.: erstellt am: 19.02.2015

Betreff

2. Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

10.03.2015: Ortschaftsrat Merzien 
11.03.2015: Ortschaftsrat Arensdorf 
16.03.2015: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
18.03.2015: Ortschaftsrat Wülknitz 
19.03.2015: Ortschaftsrat Baasdorf 
23.03.2015: Ortschaftsrat Dohndorf 
21.04.2015: Hauptausschuss 
30.04.2015: Stadtrat

10.03.2015 
11.03.2015 
16.03.2015 
18.03.2015 
19.03.2015 
23.03.2015 
21.04.2015 
30.04.2015

laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
entspr. prot. Änd. 
zurückgestellt

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die 2. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für 
die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) 
gemäß Anlage 1 der Vorlage.

Gesetzliche Grundlagen:
- §§ 55, 8, 45 Abs. 2 Nr. 1 KVG LSA
- §§ 21, 50 Abs. 2 StrG LSA
- § 8 FStrG



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

1.
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Darlegung des Sachverhalts / Begründung 


 


 


Die Gebührensatzung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen Wegen und Plätzen im 


Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) – Sondernutzungsgebührensatzung – soll wie folgt geän-


dert werden: 


 


1. In der Inhaltsübersicht wird das Wort „Verwaltungsgebühren“ durch das Wort „Verwal-


tungskosten“ ersetzt. 


 


Begründung: 


Die Inhaltsübersicht ist aufgrund der Umbenennung des § 7 anzupassen (siehe Ziffer 4). 


 


 


2. In § 4 Abs. 2 wird das Wort „dreißigstel“ durch das Wort „Dreißigstel“ ersetzt. 


 


Begründung: 


Es handelt sich hierbei um eine redaktionelle Änderung. 


 


 


3. In § 5 Abs. 1 Nr. 2 wird das Wort „Lampenmasten“ durch „Licht- und Leitungsmasten“ 


ersetzt. 


 


Begründung: 


Plakatierungen können an Lampen-/Lichtmasten aber auch an Leitungsmasten erfolgen. Der 


Wortlaut ist entsprechend anzupassen. Dies entspricht auch der in Tarifstelle 3.4. genutzten 


Bezeichnung „Licht- und Leitungsmasten“. 


 


 


4. § 7 erhält folgende Fassung: 


 


„§ 7 


Verwaltungskosten 


 


Die Vorschriften über die Erhebung von Verwaltungskosten sind neben den Vorschrif-


ten dieser Satzung anwendbar.“ 
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Begründung: 


 


Der Oberbegriff Kosten ist hier zutreffend, da er nicht nur die Gebühren sondern auch Ausla-


gen umfasst (siehe auch § 1 Abs. 1 Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt). 


Unberührtheitsklauseln werden von Teilen der Rechtsprechung als zu unbestimmt angese-


hen. Stattdessen werden die Vorschriften über die Erhebung von Verwaltungskosten aus-


drücklich für anwendbar erklärt. 


 


 


5. Die Tarifstelle 1.1. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung täglich


Euro


für 1. Monat


Euro


ab. 2. Monat 


Euro 


Mindestgebühr


Euro


   


1.1. Inanspruchnahme des 


Straßenraumes für Arbei-


ten im öffentlichen Ver-


kehrsraum je angefan-


gem qm Verkehrsfläche 


(insbesondere Baustel-


leneinrichtung, Aufbruch 


von Straßen, Wegen und 


Plätzen, vorübergehende 


Anlage von Gehwegüber-


fahrten oder anderen 


Grundstückszufahrten) 


4,00 6,00 30,00“


 


Begründung: 


Die Tarifstellen 1.1. bis 1.3. haben ähnliche Maßnahmen zum Gegenstand und regeln hierfür 


identische Gebühren. Aus diesem Grunde können diese Tatbestände zusammengefasst 


werden. 


 


 


6. Die Tarifstelle 1.2. und 1.3. der Anlage zu § 3 werden gestrichen. 


 


Begründung: 


Siehe 5. 
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7. Die bisherige Tarifstelle 1.4. wird Tarifstelle 1.2. der Anlage zu § 3. 


 


Begründung: 


Siehe 5. 


 


 


8. Die bisherige Tarifstelle 1.5. wird Tarifstelle 1.3. der Anlage zu § 3. 


 


Begründung: 


Aufgrund der Streichung der Tarifstellen 1.2. und 1.3. werden die nachfolgenden Tarifstellen 


neu nummeriert. 


 


 


9. Die bisherige Tarifstelle 1.6. wird Tarifstelle 1.4. der Anlage zu § 3. 


 


Begründung: 


Aufgrund der Streichung der Tarifstellen 1.2. und 1.3. werden die nachfolgenden Tarifstellen 


neu nummeriert. 


 


 


10. Die bisherige Tarifstelle 1.7. wird Tarifstelle 1.5. der Anlage zu § 3. 


 


Begründung: 


Aufgrund der Streichung der Tarifstellen 1.2. und 1.3. werden die nachfolgenden Tarifstellen 


neu nummeriert. 


 


 


11. Die bisherige Tarifstelle 1.8. wird Tarifstelle 1.6. der Anlage zu § 3. 


 


Begründung: 


Aufgrund der Streichung der Tarifstellen 1.2. und 1.3. werden die nachfolgenden Tarifstellen 


neu nummeriert. 
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12. Die Tarifstelle 2.4. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung täglich


Euro


monatlich


Euro


jährlich 


Euro 


Mindestgebühr


Euro


   


2.4. Altkleidercontainer je 


Stück 


20,00“  


 


Begründung: 


Die Bezeichnung „Altkleiderbehälter“ wurde in die geläufigere Form „Altkleidercontainer“ ge-


ändert. Die monatliche Gebühr wurde von 10,00 Euro auf 20,00 Euro erhöht. Es handelt sich 


hierbei in der Regel um gewerbliche Sammlungen. Die Gebühr soll zugleich eine Lenkungs-


wirkung entfalten, um den Flächenverbrauch durch die Aufstellung von Containern im öffent-


lichen Straßenraum zu begrenzen. 


 


 


13. Die Tarifstelle 3.4. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung täglich


Euro


monatlich


Euro


jährlich 


Euro 


Mindestgebühr


Euro


   


3.4. Plakatierungen an Licht- 


und Leitungsmasten je 


Plakat 


2,00“  


 


Begründung: 


Die Bezeichnung „an dafür vorgesehenen Lichtmasten“ wurde geändert in „an Licht- und 


Leitungsmasten“, da es erstens keine ausdrücklich für die Plakatierung vorgesehenen Licht-


masten gibt und zweitens auch Leitungsmasten für die Plakatierung genutzt werden. Die 


Gebühr soll auf 2,00 Euro pro Plakat und Tag angehoben werden. Derzeit gilt noch der Wer-


bekonzessionsvertrag mit der Media GmbH. Allerdings entfaltet diese Tarifstelle auch Wir-


kung für die illegale Plakatierung. Die Gebühr soll auch eine Lenkungswirkung entfalten, in-


dem sie auf den Umfang der Plakatierung mit ihren negativen Auswirkungen auf die Sicher-


heit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie für die Sauberkeit und das Erscheinungsbild der 


Straßen, Wege und Plätze einwirkt. 
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14. Die Tarifstelle 4.2. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung täglich


Euro


monatlich


Euro


jährlich 


Euro 


Mindestgebühr


Euro


  


4.2. Jede sonstige Inan-


spruchnahme des öffent-


lichen Straßenraums als 


Sondernutzung, die nicht 


unter die Tarifstellen 1. 


bis 4.1. fällt 


Rahmengebühr je Erlaubnis 


25,00 Euro bis 5.000,00 Euro“ 


 


Begründung: 


Es wird klargestellt, dass die Sondernutzungsgebühr für jeden einzelnen Fall der Sondernut-


zung und somit je Erlaubnis anfällt. 


 


 


15. Die Tarifstelle 5. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung täglich


Euro


monatlich


Euro


jährlich 


Euro 


Mindestgebühr


Euro


 


5. Wird durch die Sondernutzung gebührenpflichtiger Parkraum in Anspruch genom-


men, so erhöht sich die Sondernutzungsgebühr für jeden in Anspruch genommenen 


Stellplatz pro Tag in der Gebührenzone I um 5,00 Euro und in der Gebührenzone II 


um 3,00 Euro. 


 Gebührenzone I Gebührenzone II 


 Bärteichpromenade Brauhausplatz 


 Durchbruch Hallesche Straße 


 Große Badergasse Friederikenstraße 


 Magdeburger Straße Lindenstraße 


 Marktplatz Neustädter Platz 


 Marktstraße Neustädter Straße 


 Wallstraße Weintraubenstraße“ 


 


Begründung: 


Durch Sondernutzungen wird oftmals auch Parkraum in Anspruch genommen, der so der 


Nutzung durch die Allgemeinheit entzogen wird. Dies stellt sich nicht nur für die Anlieger als 


besonders belastend dar. Mit der Anhebung der Gebühr soll hier zum einen ein adäquater 


Ausgleich geschaffen und zugleich eine Lenkungswirkung erzielt werden. Die Sondernut-
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zung soll sich auf einen möglichst kurzen Zeitraum beschränken. Die zu erhebende Gebühr 


entspricht der Tagesticketgebühr in der jeweiligen Straße. 


 


 


16. Die Tarifstelle 6. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung für die 1. Woche


Euro


für die 2. Woche 


Euro 


ab der 3. Woche


Euro


   


6. Versorgungsunternehmen 


zahlen je Erlaubnis 


16,00 26,00 52,00“


 


Begründung: 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 


 


 


Die Änderungssatzung, deren Text als Anlage 1 beigefügt ist, soll am 01.07.2015 in Kraft 


treten. 


 


Die bisher geltende Fassung, der künftig geltende Wortlaut sowie die Erläuterungen können 


der Synopse in Anlage 2 entnommen werden. 


 


 


Entscheidungsvorschlag: 


 


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt)beschließt die 2. Änderungssatzung zur Gebührensat-


zung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt 


Köthen (Anhalt) gemäß Anlage 1 der Vorlage. 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Darlegung des Sachverhalts_Begründung.pdf
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2. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für Sondernutzung an öffentlichen Stra-


ßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) 


 


Aufgrund der §§ 5, 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetz des Landes 


Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), in Verbindung mit den 


§§ 21, 50 Abs. 2 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 


06.07.1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2013 (GVBl. LSA 


S. 554), sowie § 8 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) vom 28.06.2007 (BGBl. I 


S. 1206), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), hat der Stadtrat 


der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 30.04.2015 folgende 2. Änderungssatzung 


zur Gebührensatzung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im 


Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) beschlossen: 


 


 


§ 1 


Änderung der Gebührensatzung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen 


und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) 


 


Die Gebührensatzung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im 


Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) wird wie folgt geändert: 


 


 


1. In der Inhaltsübersicht wird das Wort „Verwaltungsgebühren“ durch das Wort „Verwal-


tungskosten“ ersetzt. 


 


 


2. In § 4 Abs. 2 wird das Wort „dreißigstel“ durch das Wort „Dreißigstel“ ersetzt. 


 


 


3. In § 5 Abs. 1 Nr. 2 wird das Wort „Lampenmasten“ durch „Licht- und Leitungsmasten“ 


ersetzt. 
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4. § 7 erhält folgende Fassung: 


 


„§ 7 


Verwaltungskosten 


 


Die Vorschriften über die Erhebung von Verwaltungskosten sind neben den Vorschrif-


ten dieser Satzung anwendbar.“ 


 


 


5. Die Tarifstelle 1.1. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung täglich


Euro


für 1. Monat


Euro


ab. 2. Monat 


Euro 


Mindestgebühr


Euro


   


1.1. Inanspruchnahme des 


Straßenraumes für Arbei-


ten im öffentlichen Ver-


kehrsraum je angefan-


gem qm Verkehrsfläche 


(insbesondere Baustel-


leneinrichtung, Aufbruch 


von Straßen, Wegen und 


Plätzen, vorübergehende 


Anlage von Gehwegüber-


fahrten oder anderen 


Grundstückszufahrten) 


4,00 6,00 30,00“


 


 


6. Die Tarifstelle 1.2. und 1.3. der Anlage zu § 3 werden gestrichen. 


 


 


7. Die bisherige Tarifstelle 1.4. wird Tarifstelle 1.2. der Anlage zu § 3. 


 


 


8. Die bisherige Tarifstelle 1.5. wird Tarifstelle 1.3. der Anlage zu § 3. 


 


 


9. Die bisherige Tarifstelle 1.6. wird Tarifstelle 1.4. der Anlage zu § 3. 
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10. Die bisherige Tarifstelle 1.7. wird Tarifstelle 1.5. der Anlage zu § 3. 


 


 


11. Die bisherige Tarifstelle 1.8. wird Tarifstelle 1.6. der Anlage zu § 3. 


 


 


12. Die Tarifstelle 2.4. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung täglich


Euro


monatlich


Euro


jährlich 


Euro 


Mindestgebühr


Euro


   


2.4. Altkleidercontainer je 


Stück 


20,00“  


 


 


13. Die Tarifstelle 3.4. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung täglich


Euro


monatlich


Euro


jährlich 


Euro 


Mindestgebühr


Euro


   


3.4. Plakatierungen an Licht- 


und Leitungsmasten je 


Plakat 


2,00“  


 


 


14. Die Tarifstelle 4.2. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung täglich


Euro


monatlich


Euro


jährlich 


Euro 


Mindestgebühr


Euro


  


4.2. Jede sonstige Inan-


spruchnahme des öffent-


lichen Straßenraums als 


Sondernutzung, die nicht 


unter die Tarifstellen 1. 


bis 4.1. fällt 


Rahmengebühr je Erlaubnis 


25,00 Euro bis 5.000,00 Euro“ 
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15. Die Tarifstelle 5. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung täglich


Euro


monatlich


Euro


jährlich 


Euro 


Mindestgebühr


Euro


 


5. Wird durch die Sondernutzung gebührenpflichtiger Parkraum in Anspruch genom-


men, so erhöht sich die Sondernutzungsgebühr für jeden in Anspruch genommenen 


Stellplatz pro Tag in der Gebührenzone I um 5,00 Euro und in der Gebührenzone II 


um 3,00 Euro. 


 Gebührenzone I Gebührenzone II 


 Bärteichpromenade Brauhausplatz 


 Durchbruch Hallesche Straße 


 Große Badergasse Friederikenstraße 


 Magdeburger Straße Lindenstraße 


 Marktplatz Neustädter Platz 


 Marktstraße Neustädter Straße 


 Wallstraße Weintraubenstraße“ 


 


 


16. Die Tarifstelle 6. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung für die 1. Woche


Euro


für die 2. Woche 


Euro 


ab der 3. Woche


Euro


   


6. Versorgungsunternehmen 


zahlen je Erlaubnis 


16,00 26,00 52,00“


 


 


§ 2 


Inkrafttreten 


 


Diese Satzung tritt am 01.07.2015 in Kraft. 


 


 


Köthen (Anhalt), <Datum> 


 


 


Kurt-Jürgen Zander 


Oberbürgermeister    (Siegel) 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1.pdf
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


   
Gebührensatzung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen 
Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) – Son-
dernutzungsgebührensatzung – 


Keine Änderungen. Gebührensatzung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen 
Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) – Son-
dernutzungsgebührensatzung – 


   
Aufgrund der §§ 4, 6 und 44 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.08.2009 (GVBI. LSA S. 383), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30.11.2011 (GVBI. LSA S. 814), in Verbindung mit den §§ 21, 50 
Abs. 2 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) 
vom 06.07.1993 (GVBI. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 16.03.2011 (GVBI. LSA S. 492), sowie § 8 des Bundesfernstra-
ßengesetzes (FStrG) vom 28.06.2007 (BGBI. I S. 1206), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 31.07.2009 (BGBI. I S. 2585), hat der Stadtrat 
der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 20.06.2013, folgende 
Satzung beschlossen: 


Keine Änderungen. Aufgrund der §§ 4, 6 und 44 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.08.2009 (GVBI. LSA S. 383), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30.11.2011 (GVBI. LSA S. 814), in Verbindung mit den §§ 21, 50 
Abs. 2 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) 
vom 06.07.1993 (GVBI. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 16.03.2011 (GVBI. LSA S. 492), sowie § 8 des Bundesfernstra-
ßengesetzes (FStrG) vom 28.06.2007 (BGBI. I S. 1206), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 31.07.2009 (BGBI. I S. 2585), hat der Stadt-
rat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 20.06.2013, fol-
gende Satzung beschlossen: 


   
Inhaltsübersicht  Inhaltsübersicht 


 §  §   §  § 
Gegenstand, Entstehung und 
Fälligkeit der Gebühr 


1 Gebührenerstattung 6 Gegenstand, Entstehung und Fällig-
keit der Gebühr 


1 Gebührenerstattung 6 


Gebührenschuldner 2 Verwaltungskosten 7 


Keine Bemerkungen. 


Gebührenschuldner 2 Verwaltungsgebühren 7 
Gebührenbemessung 3 Billigkeitsmaßnahmen 8  Gebührenbemessung 3 Billigkeitsmaßnahmen 8 
Gebührenberechnung 4 Sprachliche Gleichstellung 9  Gebührenberechnung 4 Sprachliche Gleichstellung 9 
Gebührenfreiheit, Gebührener-
mäßigung 


5 Inkrafttreten 10  Gebührenfreiheit, Gebührenermäßi-
gung 


5 Inkrafttreten 10 


   
   


§ 1 
Gegenstand, Entstehung und Fälligkeit der Gebühr 


 § 1 
Gegenstand, Entstehung und Fälligkeit der Gebühr 
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


(1) Für Sondernutzungen werden Gebühren nach Maßgabe die-
ser Satzung erhoben. 


Keine Änderung. (1) Für Sondernutzungen werden Gebühren nach Maßgabe die-
ser Satzung erhoben. 


   
(2) Die Gebührenpflicht entsteht, Keine Änderung. (2) Die Gebührenpflicht entsteht, 


1. unabhängig von der tatsächlichen Nutzung der öffentlichen 
Straßenfläche mit Erteilung der Sondernutzungserlaubnis, 


Keine Änderung. 1. unabhängig von der tatsächlichen Nutzung der öffentlichen 
Straßenfläche mit Erteilung der Sondernutzungserlaubnis, 


2. bei unerlaubter Sondernutzung mit Beginn des Gebrauchs der 
öffentlichen Straße. 


Keine Änderung. 2. bei unerlaubter Sondernutzung mit Beginn des Gebrauchs der 
öffentlichen Straße. 


   
(3) Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides an den Gebührenschuldner fällig, wenn nicht im Bescheid 
ein späterer Zeitpunkt festgesetzt ist. 


Keine Änderung. (3) Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides an den Gebührenschuldner fällig, wenn nicht im Bescheid 
ein späterer Zeitpunkt festgesetzt ist. 


   
   


§ 2 
Gebührenschuldner 


 § 2 
Gebührenschuldner 


   
(1) Gebührenschuldner ist: Keine Änderungen. (1) Gebührenschuldner ist: 


1. der Antragsteller, Keine Änderungen. 1. der Antragsteller, 
2. derjenige, der die Gebührenpflicht durch die Abgabe einer 


entsprechenden Erklärung gegenüber der zuständigen Be-
hörde übernommen hat, 


Keine Änderungen. 2. derjenige, der die Gebührenpflicht durch die Abgabe einer 
entsprechenden Erklärung gegenüber der zuständigen Be-
hörde übernommen hat, 


3. der durch die Sondernutzung Begünstigte, Keine Änderungen. 3. der durch die Sondernutzung Begünstigte, 
4. derjenige, der ohne die erforderliche Erlaubnis eine öffentliche 


Straße über den Gemeingebrauch hinaus benutzt. 
Keine Änderungen. 4. derjenige, der ohne die erforderliche Erlaubnis eine öffentliche 


Straße über den Gemeingebrauch hinaus benutzt. 
   
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. Keine Änderungen. (2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
   
   


§ 3  § 3 
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


Gebührenbemessung Gebührenbemessung 
   
(1) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der als Anlage zu 
dieser Satzung beigefügten Gebührentabelle, welche Bestandteil die-
ser Satzung ist. 


Keine Änderungen. (1) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der als Anlage zu 
dieser Satzung beigefügten Gebührentabelle, welche Bestandteil die-
ser Satzung ist. 


   
(2) Ist für die Sondernutzungen nach der Gebührentabelle eine 
Rahmengebühr vorgesehen, bemisst sich die Gebühr nach 


Keine Änderungen. (2) Ist für die Sondernutzungen nach der Gebührentabelle eine 
Rahmengebühr vorgesehen, bemisst sich die Gebühr nach 


1. Art und Ausmaß der Einwirkung auf den Gemeingebrauch (zu 
berücksichtigen sind insbesondere die örtliche Lage, die Zeit-
dauer und der Umfang der Sondernutzung) und 


Keine Änderungen. 1. Art und Ausmaß der Einwirkung auf den Gemeingebrauch (zu 
berücksichtigen sind insbesondere die örtliche Lage, die Zeit-
dauer und der Umfang der Sondernutzung) und 


2. dem wirtschaftlichen Vorteil aus der Sondernutzung. Keine Änderungen. 2. dem wirtschaftlichen Vorteil aus der Sondernutzung. 
   
   


§ 4 
Gebührenberechnung 


 § 4 
Gebührenberechnung 


   
(1) Bei nach Metern oder Quadratmetern zu berechnenden Ge-
bühren werden angefangene Maßeinheiten voll berechnet. 


Keine Änderungen. (1) Bei nach Metern oder Quadratmetern zu berechnenden Ge-
bühren werden angefangene Maßeinheiten voll berechnet. 


   
(2) Sind Monatsgebühren festgesetzt, so wird bei zeitlich kürzerer 
Nutzung für jeden Tag ein Dreißigstel der Monatsgebühr erhoben. Ist 
eine Gebühr nach Tagen oder Wochen bemessen, wird die hierfür 
angesetzte volle Gebühr auch dann erhoben, wenn die Sondernut-
zung nur während eines Teils des jeweiligen Zeitraumes ausgeübt 
wird. 


Redaktionelle Änderung. (2) Sind Monatsgebühren festgesetzt, so wird bei zeitlich kürzerer 
Nutzung für jeden Tag ein dreißigstel der Monatsgebühr erhoben. Ist 
eine Gebühr nach Tagen oder Wochen bemessen, wird die hierfür 
angesetzte volle Gebühr auch dann erhoben, wenn die Sondernut-
zung nur während eines Teils des jeweiligen Zeitraumes ausgeübt 
wird. 


   
(3) Wird eine parkgebührenpflichtige Verkehrsfläche im Wege der 
Sondernutzung in Anspruch genommen, wird eine zusätzliche Gebühr 
je genutzten Stellplatz gemäß Gebührentabelle erhoben. 


Keine Änderungen. (3) Wird eine parkgebührenpflichtige Verkehrsfläche im Wege der 
Sondernutzung in Anspruch genommen, wird eine zusätzliche Gebühr 
je genutzten Stellplatz gemäß Gebührentabelle erhoben. 
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§ 5 
Gebührenfreiheit, Gebührenermäßigung 


 § 5 
Gebührenfreiheit, Gebührenermäßigung 


   
(1) Eine Sondernutzungsgebühr wird nicht erhoben: Keine Änderungen. (1) Eine Sondernutzungsgebühr wird nicht erhoben: 


1. von der Bundesrepublik, dem Land, den Landkreisen und 
Gemeinden, sofern dies auf Gegenseitigkeit beruht und die 
Sondernutzung nicht ihre wirtschaftlichen Unternehmen 
betreffen und/oder die Gebühr einem Dritten als Veranstalter 
auferlegt wird, 


Keine Änderungen. 1. von der Bundesrepublik, dem Land, den Landkreisen und 
Gemeinden, sofern dies auf Gegenseitigkeit beruht und die 
Sondernutzung nicht ihre wirtschaftlichen Unternehmen 
betreffen und/oder die Gebühr einem Dritten als Veranstalter 
auferlegt wird, 


2. von politischen Parteien im Sinne des Parteiengesetztes vor 
Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen für 
die Werbung durch Großtafeln, Plakattafeln an Licht- und Lei-
tungsmasten bis zu einer Größe von DIN A0 sowie Stehpulte 
und Informationsstände, die Nutzung gewerblicher Werbean-
lagen bleibt hiervon unberührt, 


Änderung des Wortes „Lam-
penmasten“ in die umfassen-
dere und auch in der Tarifstelle 
3.4. genutzte Bezeichnung 
„Licht- und Leitungsmasten“. 


2. von politischen Parteien im Sinne des Parteiengesetztes vor 
Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen für 
die Werbung durch Großtafeln, Plakattafeln an Lampenmas-
ten bis zu einer Größe von DIN A0 sowie Stehpulte und In-
formationsstände, die Nutzung gewerblicher Werbeanlagen 
bleibt hiervon unberührt, 


3. für das Aufstellen von mobilen Dekorationsgegenständen wie 
Zierpflanzen, Vasen, Kübel und dergleichen, soweit es sich 
nicht um Werbeeinrichtungen handelt. 


Keine Änderungen. 3. für das Aufstellen von mobilen Dekorationsgegenständen wie 
Zierpflanzen, Vasen, Kübel und dergleichen, soweit es sich 
nicht um Werbeeinrichtungen handelt. 


   
(2) Eine Gebührenbefreiung oder -ermäßigung kann auf Antrag 
oder von Amts wegen gewährt werden, wenn: 


Keine Änderungen. (2) Eine Gebührenbefreiung oder -ermäßigung kann auf Antrag 
oder von Amts wegen gewährt werden, wenn: 


1. im Einzelfall an der Sondernutzung ein öffentliches Interesse 
besteht und die Sondernutzung ohne jede kommerzielle Ab-
sicht ausgeübt wird, 


Keine Änderungen. 1. im Einzelfall an der Sondernutzung ein öffentliches Interesse 
besteht und die Sondernutzung ohne jede kommerzielle Ab-
sicht ausgeübt wird, 


2. die Sondernutzung ausschließlich einem gemeinnützigen 
Zweck dient, 


Keine Änderungen. 2. die Sondernutzung ausschließlich einem gemeinnützigen 
Zweck dient, 


3. der Sondernutzungsnehmer im Rahmen von Volksfesten und 
Großveranstaltungen auf seine Kosten kulturelle Darbietun-


Keine Änderungen. 3. der Sondernutzungsnehmer im Rahmen von Volksfesten und 
Großveranstaltungen auf seine Kosten kulturelle Darbietun-
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gen organisiert und hieran ein öffentliches Interesse besteht. gen organisiert und hieran ein öffentliches Interesse besteht. 
   
   


§ 6 
Gebührenerstattung 


 § 6 
Gebührenerstattung 


   
(1) Ein Anspruch auf Gebührenerstattung besteht nicht: Keine Änderungen. (1) Ein Anspruch auf Gebührenerstattung besteht nicht: 


1. wenn der Gebührenschuldner die Sondernutzung vor Zeitab-
lauf beendet, 


Keine Änderungen. 1. wenn der Gebührenschuldner die Sondernutzung vor Zeitab-
lauf beendet, 


2. wenn die Sondernutzungserlaubnis aus Gründen, die der Ge-
bührenschuldner zu vertreten hat, widerrufen wird. 


Keine Änderungen. 2. wenn die Sondernutzungserlaubnis aus Gründen, die der Ge-
bührenschuldner zu vertreten hat, widerrufen wird. 


   
(2) Im Übrigen können die Sondernutzungsgebühren auf Antrag 
anteilig erstattet werden. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach 
Beendigung der Sondernutzung zu stellen. Nach Ablauf der Frist fin-
det eine Gebührenerstattung nicht mehr statt. Die Vorschriften über 
die Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand bleiben unberührt. 


Keine Änderungen. (2) Im Übrigen können die Sondernutzungsgebühren auf Antrag 
anteilig erstattet werden. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach 
Beendigung der Sondernutzung zu stellen. Nach Ablauf der Frist fin-
det eine Gebührenerstattung nicht mehr statt. Die Vorschriften über 
die Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand bleiben unberührt. 


   
(3) Beträge unter 5,00 Euro werden nicht erstattet. Keine Änderungen. (3) Beträge unter 5,00 Euro werden nicht erstattet. 
   
   


§ 7 
Verwaltungskosten 


Der Oberbegriff Kosten ist hier 
zutreffend, da er nicht nur die 
Gebühren sondern auch Aus-
lagen umfasst. 


§ 7 
Verwaltungsgebühren 


   
Die Vorschriften über die Erhebung von Verwaltungskosten sind ne-
ben den Vorschriften dieser Satzung anwendbar. 


Unberührtheitsklauseln werden 
von Teilen der Rechtsprechung 
als zu unbestimmt angesehen. 


Die Vorschriften über die Erhebung von Verwaltungsgebühren bleiben 
unberührt. 
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§ 8 


Billigkeitsmaßnahmen 
 § 8 


Billigkeitsmaßnahmen 
   
(aufgehoben)  (aufgehoben) 
   
   


§ 9 
Sprachliche Gleichstellung 


 § 9 
Sprachliche Gleichstellung 


   
Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher 
und männlicher Form. 


Keine Änderungen. Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher 
und männlicher Form. 


   
   


§ 10 
Inkrafttreten 


 § 10 
Inkrafttreten 


   
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung im Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) in Kraft. 


Keine Änderungen. (1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung im Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) in Kraft. 


   
(2) Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die Satzung über 
Erlaubnisse für Sondernutzungen auf den Straßen der Stadt Köthen 
(Anhalt) und Ortsdurchfahrten der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
vom 18.11.1999 in der Fassung der 1. Änderungssatzung zur Gebüh-
rensatzung für die Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen auf 
den Straßen der Stadt Köthen (Anhalt) und Ortsdurchfahrten der Bun-
des-, Landes- und Kreisstraßen vom 28.11.2001 außer Kraft. 


Keine Änderungen. (2) Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die Satzung über 
Erlaubnisse für Sondernutzungen auf den Straßen der Stadt Köthen 
(Anhalt) und Ortsdurchfahrten der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
vom 18.11.1999 in der Fassung der 1. Änderungssatzung zur Gebüh-
rensatzung für die Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen auf 
den Straßen der Stadt Köthen (Anhalt) und Ortsdurchfahrten der Bun-
des-, Landes- und Kreisstraßen vom 28.11.2001 außer Kraft. 


   
   
Anlage zu § 3 Gebührensatzung für Sondernutzung an öffentli-  Anlage zu § 3 Gebührensatzung für Sondernutzung an öffentli-
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chen Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen 
(Anhalt) 


chen Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen 
(Anhalt) 


   
Tarif- 
stelle 


Art der Sondernut-
zung 


täglich 
Euro 


für 1. Monat 
Euro 


ab 2. Monat 
Euro 


Mindestgebühr 
Euro 


 Tarif- 
stelle 


Art der Sondernut-
zung 


täglich 
Euro 


für 1. Monat 
Euro 


ab 2. Monat 
Euro 


Mindestgebühr 
Euro 


1.       1. Inanspruchnahme 
des Straßenrau-
mes für Arbeiten 
im öffentlichen 
Verkehrsraum 


    


1.1. Inanspruchnahme 
des Straßenrau-
mes für Arbeiten 
im öffentlichen 
Verkehrsraum je 
angefangem qm 
Verkehrsfläche 
(insbesondere 
Baustelleneinrich-
tung, Aufbruch von 
Straßen, Wegen 
und Plätzen, 
vorübergehende 
Anlage von Geh-
wegüberfahrten 
oder anderen 
Grundstückszu-
fahrten) 


 4,00 6,00 30,00 Die Tarifstellen 1.1. bis 1.3. 
haben ähnliche Maßnahmen 
zum Gegenstand und regeln 
hierfür identische Gebühren. 
Aus diesem Grunde können 
diese Tatbestände zusam-
mengefasst werden. 


1.1. Bauwagen, Bau-
stoff- u. Material-
lagerungen, Ar-
beitswagen, Bau-
maschinen, Bau-
gerüste; Schuttrut-
schen, Hubsteiger, 
Fahrleitern und 
Baugeräte je 
angefangenem qm 
Verkehrsfläche 


 4,00 6,00 30,00 


      In Tarifstelle 1.1. n. F. aufge-
gangen. 


1.2. Aufbruch von 
Straßen, Gehwe-
gen und Plätzen je 
angefangenem qm 
Verkehrsfläche 


 4,00 6,00 30,00 


      In Tarifstelle 1.1. n. F. aufge-
gangen. 


1.3. Vorübergehende 
Anlage von Geh-
wegüberfahrten 
oder anderen 


 4,00 6,00 30,00 
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Grundstückszu-
fahrten (Baustel-
lenzufahrt) je 
angefangenem qm 
Verkehrsfläche 


1.2. Schuttcontainer 
und Großraumbe-
hälter außerhalb 
von Baustellenein-
richtungen pro 
Stück 


10,00    Neu nummeriert. 1.4. Schuttcontainer 
und Großraumbe-
hälter außerhalb 
von Baustellenein-
richtungen pro 
Stück 


10,00    


Tarif- 
stelle 


Art der Sondernut-
zung 


täglich 
Euro 


monatlich 
Euro 


jährlich 
Euro 


Mindestgebühr 
Euro 


 Tarif- 
stelle 


Art der Sondernut-
zung 


täglich 
Euro 


monatlich 
Euro 


jährlich 
Euro 


Mindestgebühr 
Euro 


1.3. Müllbehälter (pro 
Hauseingang) 
1-3 Mülltonnen 
jede weitere Müll-
tonne 
Rollcontainer 


 
 


2,00 
 


0,50 
3,00 


 
 


55,00 
 


18,00 
80,00 


  Neu nummeriert. 1.5. Müllbehälter (pro 
Hauseingang) 
1-3 Mülltonnen 
jede weitere Müll-
tonne 
Rollcontainer 


 
 


2,00 
 


0,50 
3,00 


 
 


55,00 
 


18,00 
80,00 


  


1.4. Straßenüberspan-
nungen mit Lei-
tungen oder Rohr-
brücken 


 30,00   Neu nummeriert. 1.6. Straßenüberspan-
nungen mit Lei-
tungen oder Rohr-
brücken 


 30,00   


1.5. Fahrradständer ab 
6 Plätze 


 5,00 50,00  Neu nummeriert. 1.7. Fahrradständer ab 
6 Plätze 


 5,00 50,00  


1.6. Abstellen von nicht 
zugelassenen Kfz, 
Anhänger, Wohn-
wagen u. derglei-
chen 


10,00    Neu nummeriert. 1.8. Abstellen von nicht 
zugelassenen Kfz, 
Anhänger, Wohn-
wagen u. derglei-
chen 


10,00    


2. Benutzung der 
Verkehrsfläche zu 
gewerblichen 
Zwecken 


    Keine Änderungen. 2. Benutzung der 
Verkehrsfläche zu 
gewerblichen 
Zwecken 


    


2.1. Automaten, Aus-
lagen, Schau- und 
Reklamekästen, 
Vitrinen im öffent-


 8,00   Keine Änderungen 2.1. Automaten, Aus-
lagen, Schau- und 
Reklamekästen, 
Vitrinen im öffent-


 8,00   
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lichen Verkehrs-
raum je angefan-
genem qm 


lichen Verkehrs-
raum je angefan-
genem qm 


2.2. Tische, Sitzgele-
genheiten, die zu 
gewerblichen 
Zwecken aufge-
stellt werden je 
angefangenem qm 
Verkehrsfläche 
(Straßenverkauf) 


 1,00  monatlich 
15,00 


Keine Änderungen. 2.2. Tische, Sitzgele-
genheiten, die zu 
gewerblichen 
Zwecken aufge-
stellt werden je 
angefangenem qm 
Verkehrsfläche 
(Straßenverkauf) 


 1,00  monatlich 
15,00 


2.3. An- und Verkaufs-
stände, Imbiss-
stände, Verkaufs-
wagen, ambulante 
Verkaufsstände 
aller Art je laufen-
den Frontmeter 


 16,00  monatlich 
20,00 


Keine Änderungen. 2.3. An- und Verkaufs-
stände, Imbiss-
stände, Verkaufs-
wagen, ambulante 
Verkaufsstände 
aller Art je laufen-
den Frontmeter 


 16,00  monatlich 
20,00 


2.4. Altkleidercontainer 
je Stück 


 20,00   Die Bezeichnung der Tarifstelle 
2.4. „Altkleiderbehälter je 
Stück“ wurde in die geläufigere 
Form „Altkleidercontainer je 
Stück“ geändert. Die monatli-
che Gebühr wurde von 10,00 € 
auf 20,00 € erhöht. 


2.4. Altkleiderbehälter 
je Stück 


 10,00   


2.5. Nasenschilder, die 
mehr als 30 cm in 
den öffentlichen 
Verkehrsraum 
hineinragen, je 
Stück 


  20,00  Keine Änderungen 2.5. Nasenschilder, die 
mehr als 30 cm in 
den öffentlichen 
Verkehrsraum 
hineinragen, je 
Stück 


  20,00  


2.6. Sonnenschirme, 
Sonnendächer 
und ähnliches je 
qm 


 1,50   Keine Änderungen. 2.6. Sonnenschirme, 
Sonnendächer 
und ähnliches je 
qm 


 1,50   
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2.7. Straßenhandel im 


Umherfahren 
(Verkaufsfahrzeu-
ge) mit ständig 
wechselndem 
Standort 


 10,00 100,00  Keine Änderungen. 2.7. Straßenhandel im 
Umherfahren 
(Verkaufsfahrzeu-
ge) mit ständig 
wechselndem 
Standort 


 10,00 100,00  


2.8. Feilbieten von 
Obst, Gemüse, 
Lebensmittel und 
sonstigen Gegens-
tänden an der 
Stätte der Leia-
tung je angefan-
genem qm Ver-
kehrsfläche 


 3,00  20,00 Keine Änderungen. 2.8. Feilbieten von 
Obst, Gemüse, 
Lebensmittel und 
sonstigen Gegens-
tänden an der 
Stätte der Leia-
tung je angefan-
genem qm Ver-
kehrsfläche 


 3,00  20,00 


3. Werbeanlagen 
über und auf dem 
Verkehrsraum auf 
Straßen und 
Plätzen 


    Keine Änderungen. 3. Werbeanlagen 
über und auf dem 
Verkehrsraum auf 
Straßen und 
Plätzen 


    


3.1. Werbeflächen 
(mehrseitig nutz-
bare Flächen 
werden addiert 
außer Litfaßsäu-
len) je angefange-
nem qm Verkehrs-
fläche 


2,00    Keine Änderungen. 3.1. Werbeflächen 
(mehrseitig nutz-
bare Flächen 
werden addiert 
außer Litfaßsäu-
len) je angefange-
nem qm Verkehrs-
fläche 


2,00    


3.2. Abstellen von 
Werbewagen je 
angefangenem qm 
Verkehrsfläche 


5,00   20,00 Keine Änderungen. 3.2. Abstellen von 
Werbewagen je 
angefangenem qm 
Verkehrsfläche 


5,00   20,00 


3.3. Durchführen von 
größeren Werbe-
veranstaltungen 
(Autoschau etc.) je 
angefangenem qm 
Verkehrsfläche 


2,00   20,00 Keine Änderungen. 3.3. Durchführen von 
größeren Werbe-
veranstaltungen 
(Autoschau etc.) je 
angefangenem qm 
Verkehrsfläche 


2,00   20,00 
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3.4. Plakatierungen an 


Licht- und Lei-
tungsmasten je 
Plakat 


2,00    Die Bezeichnung „an dafür 
vorgesehenen Lichtmasten“ 
wurde geändert in „an Licht- 
und Leitungsmasten“, da es 
erstens keine ausdrücklich für 
die Plakatierung vorgesehenen 
Lichtmasten gibt und zweitens 
auch Leitungsmasten für die 
Plakatierung genutzt werden. 
Die Gebühr soll auf 2,00 Euro 
pro Plakat und Tag angehoben 
werden. Derzeit gilt noch der 
Werbekonzessionsvertrag mit 
der Media GmbH. Allerdings 
entfaltet diese Tarifstelle auch 
Wirkung für die illegale Plaka-
tierung. Die Gebühr soll auch 
eine Lenkungswirkung entfal-
ten, indem sie auf den Umfang 
der Plakatierung mit ihren ne-
gativen Auswirkungen auf die 
Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs sowie für die Sauber-
keit und das Erscheinungsbild 
der Straßen, Wege und Plätze 
einwirkt. 


3.4. Plakatierungen an 
dafür vorgesehe-
nen Lichtmasten je 
Plakat 


1,00    


3.5. Werbung aus 
Lautsprecherwa-
gen 


25,00    Keine Änderung. 3.5. Werbung aus 
Lautsprecherwa-
gen 


25,00    


3.6. Transparente für 
gewerbliche Wer-


2,00  15,00  Keine Änderung. 3.6. Transparente für 
gewerbliche Wer-


2,00  15,00  
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bung pro qm bung pro qm 


3.7. Hinweisschilder, 
Flying Banner; 
Werbeaufsteller, 
die auf öffentlichen 
Verkehrsflächen 
aufgestellt sind: 


    Keine Änderung. 3.7. Hinweisschilder, 
Flying Banner; 
Werbeaufsteller, 
die auf öffentlichen 
Verkehrsflächen 
aufgestellt sind: 


    


3.7.1 Flying Banner; 
Hinweis-Schilder, 
Werbeaufsteller 
bis zu einer Größe 
der werbefläche 
von 0,50 qm 
je weitere ange-
fangene 0,5 qm 


  
 
 
 
 


10,00 
 


2,00 


  Keine Änderung. 3.7.1 Flying Banner; 
Hinweis-Schilder, 
Werbeaufsteller 
bis zu einer Größe 
der werbefläche 
von 0,50 qm 
je weitere ange-
fangene 0,5 qm 


  
 
 
 
 


10,00 
 


2,00 


  


3.7.2 der zweite Werbe-
aufsteller 


 20,00   Keine Änderung. 3.7.2 der zweite Werbe-
aufsteller 


 20,00   


3.7.3 gewerbliche Wer-
bestän-
de/Infostände pro 
Stand am Tag 


5,00   20,00 Keine Änderung. 3.7.3 gewerbliche Wer-
bestän-
de/Infostände pro 
Stand am Tag 


5,00   20,00 


4. Sonstiges     Keine Änderung. 4. Sonstiges     


4.1. Erker, Simse, 
Kellereingänge u. 
ähnliches, die über 
30 cm in die öf-
fentliche Verkehrs-
fläche hineinragen 


  20,00  Keine Änderung. 4.1. Erker, Simse, 
Kellereingänge u. 
ähnliches, die über 
30 cm in die öf-
fentliche Verkehrs-
fläche hineinragen 


  20,00  


4.2. Jede sonstige 
Inanspruchnahme 
des öffentlichen 
Straßenraums als 
Sondernutzung, 
die nicht unter die 
Tarifstellen 1. bis 
4.1. fällt 


Rahmengebühr je Erlaubnis 
25,00 Euro bis 5.000,00 Euro 


Es wird klargestellt, dass die 
Sondernutzungsgebühr für 
jeden einzelnen Fall der Son-
dernutzung und somit je Er-
laubnis anfällt. 


4.2. jede sonstige Inan-
spruchnahme des 
öffentlichen Straßen-
raumes als Sonder-
nutzung, die nicht 
unter die Tarifstellen 1 
bis 4.1. fallen 


Rahmengebühr 
25,00 bis 5.000,00 


4.3. Wird durch die Sondernutzung gebührenpflichtiger Parkraum in Anspruch Durch Sondernutzungen wird 4.3. Wird eine parkgebührenpflichtige Verkehrsflä-
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genommen, so erhöht sich die Sondernutzungsgebühr für jeden in Anspruch 
genommenen Stellplatz pro Tag in der Gebührenzone I um 5,00 Euro und in 
der Gebührenzone II um 3,00 Euro. 


che im Zuge der Sondernutzung in Anspruch 
genommen, so erhöht sich die Sondernut-
zungsgebühr für die Tage der Parkgebühren-
erhebung für jeden genutzten Stellplatz um 
1,00 EUR. 


 Gebührenzone I 
Bärteichpromenade 
Durchbruch 
Große Badergasse 
Magdeburger Straße 
Marktplatz 
Marktstraße 
Wallstraße 


Gebührenzone II 
Brauhausplatz 
Hallesche Straße 
Friederikenstraße 
Lindenstraße 
Neustädter Platz 
Neustädter Straße 
Weintraubenstraße 


oftmals auch Parkraum in An-
spruch genommen, der so der 
Nutzung durch die Allgemein-
heit entzogen wird. Dies stellt 
sich nicht nur für die Anlieger 
als besonders belastend dar. 
Mit der Anhebung der Gebühr 
soll hier zum einen ein adäqua-
ter Ausgleich geschaffen und 
zugleich eine Lenkungswirkung 
erzielt werden. Die Sondernut-
zung soll sich auf einen mög-
lichst kurzen Zeitraum be-
schränken. Die zu erhebende 
Gebühr entspricht der Tagesti-
cketgebühr in der jeweiligen 
Straße. 


 


Tarif- 
stelle 


Art der Sonder-
nutzung 


für die 1. Woche 
Euro 


für die 2. Woche 
Euro 


ab der 3. Woche 
Euro 


 Tarif- 
stelle 


Art der Sondernut-
zung 


für die 1. Woche 
Euro 


für die 2. Woche 
Euro 


ab der 3. Woche 
Euro 


6. Versorgungsun-
ternehmen 
zahlen je Er-
laubnis 


16,00 26,00 52,00 Redaktionelle Änderung. 6. Versorgungsun-
ternehmen zahlen 
je Vorgang eine 
Bearbeitungsge-
bühr 


16,00 26,00 52,00 


   
 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 2.pdf



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Informationsvorlage 2015029/1 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Ortschaftsrat Löbnitz an 
der Linde

Sitzung am: 16.03.2015

TOP: 2.8

Amt: Amt 73 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2015029/1

Az.: erstellt am: 26.02.2015

Betreff

Informationsvorlage zu den beschlossenen Gebührenerhöhungen des 
Abwasserzweckverbandes Ziethetal  

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4

16.03.2015: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
18.03.2015: Ortschaftsrat Wülknitz 
23.03.2015: Ortschaftsrat Dohndorf 
21.04.2015: Hauptausschuss

16.03.2015 
18.03.2015 
23.03.2015 
21.04.2015

kein Beschluss

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Diana Eiternick 04.03.2015

.

Beschlussentwurf

Gesetzliche Grundlagen:



Darlegung des Sachverhalts / Begründung
Die Verbandsversammlung des AZV Ziethetal hat in der Sitzung am 19.02.2015 folgende 
Gebührenerhöhungen beschlossen:

Grundgebühr von 14,44 € auf  18,50 €/Grundstücksanschluss
Mengengebühr von 3,30 € auf 4,96 €/m³ Abwasser

Damit steigt das Gebührenniveau durchschnittlich um 40 %.

Die Gebührenerhöhung ergibt sich aus der Gebührenkalkulation für die Kalkulationsperiode 2014 - 
2016 sowie der Nachkalkulation der Jahre 2011 - 2013, die ebenfalls Bestandteil des o. g. 
Beschlusses sind.
Die Erhöhung der Gebühren macht sich zwingend erforderlich, damit sich die wirtschaftliche Lage des 
Verbandes stabilisiert. Derzeit hat der Verband ein permanentes Liquiditätsproblem, weil die 
Einnahmen über die Gebühren nicht kostendeckend sind. Laufende Zahlungen, wie Lohnkosten und 
Kosten für erbrachte Leistungen können regelmäßig nur über einen Kassenkredit abgedeckt werden.
Dafür gibt es mehrere Ursachen. 

1. In der Vergangenheit wurde durch die Verbandsgeschäftsführung die Bilanzierung des 
Anlagevermögens so gestaltet, dass eine Gebührenstabilität über Jahre dargestellt wurde. So wurden 
das Anlagevermögen und die korrespondierenden Sonderposten nicht gesetzeskonform bilanziert. Es 
wurden zu hohe Erträge bei der Auflösung von Sonderposten (Fördermittel, Beiträge) aktiviert. Die 
Beibehaltung dieser Bilanzierungsansätze hätte ab dem Jahr 2023 eine Gebührenerhöhung auf 8 €/m³ 
zur Folge gehabt. Bislang haben die Gebührenzahler von den nicht richtig kalkulierten Gebühren 
profitiert.  

2. Weiterhin lagen die der vorangegangenen Kalkulation zu Grunde gelegten Abwassermengen 
deutlich über dem tatsächlichen Abwasseranfall (geplant 160T m³/a, tatsächlich ca. 150 Tm³/a), was 
zu Kostenunterdeckungen in den Jahren 2011 - 2013 geführt hat.

3. Der Verband hat ein grundsätzliches strukturelles Problem. Der Verband zählt mit den 10 
angeschlossenen Ortschaften, die ca. 5000 Einwohner haben, zu den kleinsten im Land Sachsen-
Anhalt. Die erforderlichen Kosten für die Verwaltung, den Betrieb der Kläranlage und des 
Schmutzwassernetzes müssen auf die wenigen Einwohner verteilt werden. Dies führt zu höheren 
Gebührensätzen als in großen Verbänden. Die demografische Entwicklung zeigt gerade im ländlichen 
Bereich einen fortschreitenden Einwohnerrückgang auf und verschlechtert die Kostenverteilung je 
Einwohner bzw. je m³ Abwasser.

Mit dem Jahresabschluss 2013 wurden die Bilanzierungsfehler bereinigt. Unter Berücksichtigung 
dieser Korrekturen, sowie der angepassten Abwassermengen und der allgemeinen Preissteigerung 
ergeben sich gegenüber dem vorangegangenen Kalkulationszeitraum deutliche Kostenerhöhungen 
(siehe Anlage-Gebührenkalkulation). Diese gebührenfähigen Kosten können auf Grund- und 
Benutzungsgebühr verteilt werden. Über die Grundgebühr dürfen nur Einnahmen in Höhe der fixen 
Kosten, wie Abschreibungen, Verwaltungskosten usw. des Verbandes erzielt werden. Unter 
Beachtung dieses Grundsatzes wurde als Vorzugsvariante die Erhöhung der Grundgebühr auf 18,50 
€/Grundstücksanschluss und die Mengengebühr auf 4,96 €/m³ Abwasser herausgearbeitet und 
mehrheitlich in der Verbandsversammlung beschlossen. Diese Gebührenanpassung ist alternativlos.

Schlussfolgerungen:

Bereits mit den alten Gebührensätzen positionierte sich der AZV Ziethetal im obersten Drittel der 
teuersten Verbände des Landes. Dies ist, wie oben erwähnt, der kleinen und überwiegend ländlichen 
Struktur geschuldet. Mit der neuen, höheren Gebühr ist der Verband der teuerste im Land Sachsen- 
Anhalt. Das hohe Gebührenniveau wird sich langfristig nicht ändern können, da die Abwassermengen 
auf Grund der rückgängigen Einwohnerentwicklung sinken werden. Demgegenüber stehen die hohen 
Kosten der Schmutzwassersammlung und -beseitigung, die perspektivisch in den bestehenden 
Strukturen eher ansteigen werden.



Es wurden jedoch bereits intensive Überlegungen zur nachhaltigen Verbesserung der finanziellen 
Situation des Verbandes angestrengt.

Ein Zusammenschluss des AZV Ziethetal mit einem größeren Verband und die mittelfristige Bildung 
einer Gebühreneinheit im neuen Verband würde zu deutlichen Kosten- und somit Gebührensenkungen 
führen.
Das vom Land Sachsen-Anhalt erarbeitete Leitbild zur Erreichung effizienterer Strukturen in der 
Wasserver- und Abwasserentsorgung sieht eine Zusammenlegung des AZV Ziethetal mit den 
Verbänden in Köthen, Aken oder Zörbig vor.

Technisch sinnvoll erscheint eine Eingliederung in den AV Köthen. Um diesen Prozess zu befördern, 
wurden vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt für diesen Fall Fördermittel für investive 
Vorhaben des AV Köthen im Rahmen der Schmutzwassererschließung avisiert.

Eine wirksame Gebührensenkung für die Gebührenzahler des AZV Ziethetal ist mittelfristig umsetzbar. 
Ziel sollte es sein, die Kläranlage des AZV Ziethetal funktional aufzugeben, wenn diese abgeschrieben 
ist und das Abwasser mittels Druckleitung in die Kläranlage Köthen zu leiten. Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt wird dann die Gebühreneinheit für alle Anschlußnehmer hergestellt werden. 

Auch die obere Wasserbehörde verstärkt aktuell in Anbetracht der betriebswirtschaftlichen Situation im 
Verband, die Forderung nach einer wirtschaftlicheren Struktur. Die Verwaltung prüft deshalb derzeit 
die Möglichkeiten der Eingliederung in den nahe gelegenen Abwasserverband Köthen zum 
schnellstmöglichen Zeitpunkt.

Eine Beschlussvorlage zu diesem Sachverhalt soll in den Stadtrat am 18.06.2015 eingebracht werden.
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Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Niederschrift 
über die 5. Sitzung des Ortschaftsrates Löbnitz
öffentlicher Teil

Köthen (Anhalt), 01.04.2015

Die Sitzung fand statt:

Datum :
Beginn : 
Ende :

16.03.2015
18:00
20:00

Ort :
Straße :
Raum :

06369 L ö b n i t z an der Linde
Dorfplatz 2
Sitzungsraum der Gemeinde Löbnitz

Anwesende Mitglieder
lt. Teilnehmerliste :

4 (siehe Anhang) 

Von der Verwaltung
waren anwesend :

Alexander Frolow (DEZ), (Dezernat 3) 
Ilona Häckel (Prot), (Ratsbüro) 
Andrea Albrecht (MA), (Bereich 73)

Außerdem waren
anwesend (Gäste) :

Einwohner

Tagungsleitung : Diana Eiternick

Schriftführer : Ilona Häckel

Ortsbürgermeister Dezernent Protokollführerin

Diana Eiternick Alexander Frolow Ilona Häckel



Tagesordnung

TOP Thema Vorl.-Nr. 

1 Eröffnung 

1.1 E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e -  
1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der -  
 Ladung   

2 Behandlung der öffentlichen TOPs 

2.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil) -  
2.2 Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil) -  
2.3 Informationen des Ortsbürgermeisters -  
2.4 Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil) -  
2.5 2. Änderungssatzung zur Sondernutzungssatzung 2015024/3  
2.6 2. Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung 2015025/3  
2.7 Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil) -  
2.8 Informationsvorlage zu den beschlossenen Gebührenerhöhungen des 2015029/1  
 Abwasserzweckverbandes Ziethetal    

3 Behandlung der nichtöffentlichen TOPs 

3.1 Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (nichtöffentlicher -  
 Teil)   
3.2 Informationen der Verwaltung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.3 Informationen des Ortsbürgermeisters -  
3.4 Bestätigung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil) -  
3.5 Anfragen und Anregungen (nichtöffentlicher Teil) - 



Protokolltext

1. 
Frau Eiternick begrüßt die anwesenden Ortschaftsratsmitglieder sowie die Vertreter der Verwaltung, 
Herrn Frolow, Frau Albrecht und Frau Häckel und eröffnet die Sitzung. 

1.1
Herr Unger bemängelt die Löcher in der Straße, die Ortschaftsratsmitglieder und die 
Ortsbürgermeisterin bestätigen das und bitten um eine Behebung der gravierenden Mängel. 
Herr Frolow sagt eine Prüfung zu.
 
1.2 
Frau Eiternick stellt die Beschlussfähigkeit bei 4 anwesenden Ortschaftsratsmitgliedern sowie die 
Ordnungsmäßigkeit der Ladung fest.

2.1 
Die Niederschrift der letzten Sitzung wird einstimmig bestätigt.

2.3
Frau Eiternick  teilt mit, dass am Wartehäuschen die Umrandung fehlt.
Außerdem erklärt sie, dass am Basketballplatz die Netze fehlen. 

Frau Albrecht erklärt, dass diese sicherlich saisonbedingt abgenommen wurden und sagt eine 
Klärung zu. 

Frau Eiternick unterbreitet folgende Vorschläge zur Verteilung der Mittel des Ortschaftsrates.
Die Ortschaft Löbnitz an der Linde erhält laut Eingemeindungsvertrag 9,00 Euro pro Einwohner für 
2016. (231 Einwohner x 9,00 Euro  = 2.079,- Euro )

1. Kulturveranstaltungen und Betreuung der Rentner       1.579,00 
€ 

2. Freiwillige Feuerwehr Löbnitz an der Linde          500,00 
€ 

        2.079,00 
€ 

Der Ortschaftsrat stimmt einstimmig zu.

2.4
Die Tagesordnung (öffentlicher Teil) wird einstimmig bestätigt.

2.5. und 2.6.
Herr Frolow erläutert die Vorlagen, die vor allem die Anpassung an die geltende Rechtslage zum 
Inhalt haben.

2.7.
Herr Schütze fragt nach der Vermüllung des Teiches im Gewerbegebiet.

Herr Frolow erläutert, dass bei wildem Müll die Stadt aktiv wird, auch wenn es sich um ein 
Gewerbegebiet handelt.
Im Kern ist es allerdings Sache des Zweckverbandes.

Außerdem wird die Müllablagerung zwischen der Wörbziger Kreuzung und Wülknitz angesprochen.

2.8 
Frau Albrecht erläutert die Informationsvorlage und die geschätzten Mehrkosten für die Haushalte.



Ende der Sitzung



Tagesordnung 
der 

5. Sitzung des Ortschaftsrates Löbnitz 
am 16.03.2015

TOP Betreff BV-Nr.

 

1
1.1  
1.2  
 

 

Eröffnung
E i n w o h n e r f r a g e s t u n d e 
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Ordnungsmäßigkeit der  
Ladung 

 

 
-  
-  
 

2
2.1  
2.2  
2.3  
2.4  
2.5  
2.6  
2.7  
2.8  
 

Behandlung der öffentlichen TOPs
Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (öffentlicher Teil) 
Informationen der Verwaltung (öffentlicher Teil) 
Informationen des Ortsbürgermeisters 
Bestätigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil)  
2. Änderungssatzung zur Sondernutzungssatzung 
2. Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung 
Anfragen und Anregungen (öffentlicher Teil) 
Informationsvorlage zu den beschlossenen Gebührenerhöhungen des 
Abwasserzweckverbandes Ziethetal  

 
-  
-  
-  
-  
2015024/3  
2015025/3  
-  
2015029/1  
 

3
3.1  
  
3.2  
3.3  
3.4  
3.5 

Behandlung der nichtöffentlichen TOPs
Bestätigung der Niederschrift der letzten Sitzung (nichtöffentlicher  
Teil) 
Informationen der Verwaltung (nichtöffentlicher Teil) 
Informationen des Ortsbürgermeisters 
Bestätigung der Tagesordnung (nichtöffentlicher Teil) 
Anfragen und Anregungen (nichtöffentlicher Teil)

 
-  
  
-  
-  
-  
- 



2.5

2. Änderungssatzung zur

Sondernutzungssatzung



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2015024/3 

Dezernat: Dezernat 3 aktuelles Gremium
Ortschaftsrat Löbnitz an 
der Linde

Sitzung am: 16.03.2015

TOP: 2.5

Amt: Amt 32 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2015024/3

Az.: erstellt am: 18.02.2015

Betreff

2. Änderungssatzung zur Sondernutzungssatzung

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

10.03.2015: Ortschaftsrat Merzien 
11.03.2015: Ortschaftsrat Arensdorf 
16.03.2015: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
18.03.2015: Ortschaftsrat Wülknitz 
19.03.2015: Ortschaftsrat Baasdorf 
23.03.2015: Ortschaftsrat Dohndorf 
21.04.2015: Hauptausschuss 
30.04.2015: Stadtrat

10.03.2015 
11.03.2015 
16.03.2015 
18.03.2015 
19.03.2015 
23.03.2015 
21.04.2015 
30.04.2015

laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
zurückgestellt

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) 
gemäß Anlage 1 der Vorlage.

Gesetzliche Grundlagen:
- §§ 5, 8, 45 Abs. 2 Nr. 1 KVG LSA
- § 50 Abs. 1 Nr. 1 StrG LSA
- § 8 FStrG



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Das Inkrafttreten des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA) macht eine Überarbeitung der Sondernutzungssatzung erforderlich.
Dies betrifft insbesondere die Regelungen zu den Ordnungswidrigkeiten. Hier muss künftig 
anstelle der Gemeindeordnung auf § 8 Abs. 6 KVG LSA verwiesen werden. Darüber hinaus
wird durch das KVG LSA der Rahmen für Bußgelder von bisher 2.500 Euro auf 5.000 Euro 
erweitert. Es wird vorgeschlagen, den Höchstbetrag in § 12 Abs. 2 Satz 2 der 
Sondernutzungssatzung entsprechend anzupassen um so auch im Falle besonders 
drastischer bzw. hartnäckiger Verstöße adäquat reagieren zu können. Ferner wird mit § 12 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 der Sondernutzungssatzung ein zusätzlicher 
Ordnungswidrigkeitstatbestand in die Satzung aufgenommen um sicherzustellen, dass 
beantragte Sondernutzungen entweder nur von dem jeweiligen Erlaubnisnehmer 
durchgeführt werden oder jedenfalls alle an einer Baumaßnahme Beteiligten von den 
Auflagen Sondernutzungserlaubnis
Kenntnis nehmen.
Die Änderungssatzung, deren Text als Anlage 1 beigefügt ist, soll am 01.07.2015 in Kraft 
treten. Die bisher geltende Fassung, der künftig geltende Wortlaut sowie weitere 
Erläuterungen können der Synopse in Anlage 2 entnommen werden.
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2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, 


Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) 


 


 


Aufgrund der §§ 5, 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetz des Landes 


Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), in Verbindung mit § 50 


Abs. 1 Nr. 1 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 06.07.1993 


(GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2013 (GVBl. LSA S. 554), 


sowie § 8 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206), 


zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), hat der Stadtrat der Stadt 


Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 30.04.2015 folgende 2. Satzung zur Änderung der 


Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der 


Stadt Köthen (Anhalt) beschlossen: 


 


 


§ 1 


Änderung der Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und 


Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) 


 


Die Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet 


der Stadt Köthen (Anhalt) wird wie folgt geändert: 


 


1. § 3 Abs. 1 Nr. 6 erhält folgende Fassung: 


 


„6. die vorübergehende Lagerung von Brennstoffen, Baumaterialien sowie 


Umzugsgut auf Gehwegen am Tage der An- bzw. Abfuhr, sofern die 


Verkehrsteilnehmer hierdurch nicht gefährdet werden.“ 


 


 


2. § 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 


 


„(3) Werden mit der Sondernutzung Einschränkungen bzw. Sperrungen des 


öffentlichen Verkehrsraumes notwendig, ist hierfür ein gesonderter Antrag auf eine 


verkehrsrechtliche Anordnung bei der örtlichen Straßenverkehrsbehörde zu stellen.“ 


 


 


 







2. Satzung zur Änderung der Sondernutzungssatzung 
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3. § 12 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 


 


„(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 6 KVG LSA handelt auch, wer 


vorsätzlich oder fahrlässig 


1. entgegen § 4 Abs. 2 unzutreffende Angaben macht, 


2. entgegen § 7 Abs. 2 von ihm erstellte Einrichtungen oder die zur 


Sondernutzung verwendeten Gegenstände nicht unverzüglich entfernt oder 


den früheren Zustand nicht wieder herstellt oder Abfälle und Wertstoffe nicht 


ordnungsgemäß entsorgt oder die beanspruchten Flächen nicht reinigt, 


3. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 3 ohne Erlaubnis der Stadt Köthen (Anhalt) die ihm 


erteilte Sondernutzungserlaubnis einem Dritten überlässt oder die 


Wahrnehmung durch Dritte, die nicht Erlaubnisnehmer sind, gestattet. 


In diesen Fällen kann jede Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro 


geahndet werden.“ 


 


 


§ 2 


Inkrafttreten 


 


Diese Satzung tritt am 01.07.2015 in Kraft. 


 


 


Köthen (Anhalt), <Datum> 


 


 


 


Kurt-Jürgen Zander 


Oberbürgermeister    (Siegel) 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1.pdf




Anlage 2 
Synopse zur Sondernutzungssatzung 
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


   
Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen 
Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) – 
Sondernutzungssatzung – 


Keine Änderungen. Satzung über die Sondernutzung an öffentlichen Straßen 
Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) – 
Sondernutzungssatzung – 


   
Aufgrund der §§ 4, 6, 8 und 44 der Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30.11.2011 (GVBl. LSA S. 814), in Verbin-
dung mit § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Straßengesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 06.07.1993 (GVBl. LSA 
S. 334), zuletzt geändert durch § 115 Abs. 3 des Gesetzes vom 
16.03.2011 (GVBl. LSA S. 492), sowie § 8 des Bundesfernstra-
ßengesetzes (FStrG) vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt 
geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I 
S. 2585), hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner 
Sitzung am 20.06.2013 folgende Satzung beschlossen: 


Keine Änderungen. Aufgrund der §§ 4, 6, 8 und 44 der Gemeindeordnung für das 
Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 10.08.2009 (GVBl. LSA S. 383), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30.11.2011 (GVBl. LSA S. 814), in Verbin-
dung mit § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Straßengesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 06.07.1993 (GVBl. LSA 
S. 334), zuletzt geändert durch § 115 Abs. 3 des Gesetzes vom 
16.03.2011 (GVBl. LSA S. 492), sowie § 8 des Bundesfernstra-
ßengesetzes (FStrG) vom 28.06.2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt 
geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I 
S. 2585), hat der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner 
Sitzung am 20.06.2013 folgende Satzung beschlossen: 


   
Inhaltsübersicht  Inhaltsübersicht 


 §  § Keine Änderungen.  §  § 


Geltungsbereich 1 Pflichten des Erlaubnisneh-
mers 


8  Geltungsbereich 1 Pflichten des Erlaubnisneh-
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§ 1 


Geltungsbereich 
 § 1 


Geltungsbereich 
   
(1) Diese Satzung gilt für Sondernutzungen an den dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten gemeindlichen Straßen, We-
gen und Plätzen sowie für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bun-
des-, Landes- und Kreisstraßen und sonstige öffentlichen Stra-
ßen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt). 


Keine Änderungen. (1) Diese Satzung gilt für Sondernutzungen an den dem 
öffentlichen Verkehr gewidmeten gemeindlichen Straßen, We-
gen und Plätzen sowie für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bun-
des-, Landes- und Kreisstraßen und sonstige öffentlichen Stra-
ßen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt). 


   
(2) Zu den öffentlichen Straßen im Sinne des Absatzes 1 
gehören der Straßenkörper, der Luftraum über den Straßen, 
das Zubehör und die Nebenanlagen (§ 2 Abs. 2 StrG LSA, § 1 
Abs. 4 FStrG). 


Keine Änderungen. (2) Zu den öffentlichen Straßen im Sinne des Absatzes 1 
gehören der Straßenkörper, der Luftraum über den Straßen, 
das Zubehör und die Nebenanlagen (§ 2 Abs. 2 StrG LSA, § 1 
Abs. 4 FStrG). 


   
(3) Die Bestimmungen der Satzung zur Regelung des 
Marktwesens (Wochenmarkt) für die Stadt Köthen (Anhalt) 
bleiben unberührt. 


Keine Änderungen. (3) Die Bestimmungen der Satzung zur Regelung des 
Marktwesens (Wochenmarkt) für die Stadt Köthen (Anhalt) 
bleiben unberührt. 


   
   


§ 2 
Erlaubnispflichtige Sondernutzung 


 § 2 
Erlaubnispflichtige Sondernutzung 


   
(1) Soweit im Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt 
oder in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, bedürfen 
Sondernutzungen der Erlaubnis der Stadt Köthen (Anhalt). 


Keine Änderungen. (1) Soweit im Straßengesetz für das Land Sachsen-Anhalt 
oder in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, bedürfen 
Sondernutzungen der Erlaubnis der Stadt Köthen (Anhalt). 


   
(2) Die Erweiterung oder die Änderung einer Sondernutzung Keine Änderungen. (2) Die Erweiterung oder die Änderung einer Sondernutzung 







Synopse zur Sondernutzungssatzung 


Seite 3 von 13 


Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


bedarf ebenfalls der Erlaubnis. bedarf ebenfalls der Erlaubnis. 
   
(3) Die Sondernutzung ist erst nach schriftlicher Erteilung 
und nur im festgelegten Umfang der Erlaubnis zulässig. Dar-
über hinaus darf die Sondernutzung erst nach Vorliegen ande-
rer erforderlicher Genehmigungen, Erlaubnisse oder Bewilli-
gungen ausgeführt werden. 


Keine Änderungen. (3) Die Sondernutzung ist erst nach schriftlicher Erteilung 
und nur im festgelegten Umfang der Erlaubnis zulässig. Dar-
über hinaus darf die Sondernutzung erst nach Vorliegen ande-
rer erforderlicher Genehmigungen, Erlaubnisse oder Bewilli-
gungen ausgeführt werden. 


   
   


§ 3 
Erlaubnisfreie Sondernutzung 


 § 3 
Erlaubnisfreie Sondernutzung 


   
(1) Keiner Sondernutzungserlaubnis bedürfen, soweit nicht 
eine Baugenehmigung erforderlich ist, 


 (1) Keiner Sondernutzungserlaubnis bedürfen, soweit nicht 
eine Baugenehmigung erforderlich ist, 


1. die Ausschmückung von Straßen- und Häuserfronten 
für Feiern, Feste, Umzüge und ähnliche Veranstaltun-
gen zur Pflege des Brauchtums sowie kirchliche Pro-
zessionen, 


 1. die Ausschmückung von Straßen- und Häuserfronten 
für Feiern, Feste, Umzüge und ähnliche Veranstaltun-
gen zur Pflege des Brauchtums sowie kirchliche Pro-
zessionen, 


2. die Aufstellung von Autonotrufsäulen, Notrufsäulen, 
Stromkästen, Wartehäuschen für öffentliche Verkehrs-
mittel und Fahrkartenautomaten, 


 2. die Aufstellung von Autonotrufsäulen, Notrufsäulen, 
Stromkästen, Wartehäuschen für öffentliche Verkehrs-
mittel und Fahrkartenautomaten, 


3. die Errichtung von Werbeanlagen an der Stätte der 
Leistung und Warenautomaten, die nicht mehr als 
30 cm in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragen, 
ausgenommen an Bundes- und Landesstraßen sowie 
Radwege in der Baulast der Landesstraßenbaubehörde 
Niederlassung Ost (LSBB NL Ost), 


 3. die Errichtung von Werbeanlagen an der Stätte der 
Leistung und Warenautomaten, die nicht mehr als 
30 cm in den öffentlichen Verkehrsraum hineinragen, 
ausgenommen an Bundes- und Landesstraßen sowie 
Radwege in der Baulast der Landesstraßenbaubehörde 
Niederlassung Ost (LSBB NL Ost), 


4. einzeln auf Gehwegen und in Fußgängerzonen auftre-  4. einzeln auf Gehwegen und in Fußgängerzonen auftre-
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tende Straßenmusikanten ohne elektronische Verstär-
ker und ohne einen längerzeitigen Verbleib auf dem-
selben Standplatz (30 Minuten in einem Umkreis von 
mindestens 50 m), 


tende Straßenmusikanten ohne elektronische Verstär-
ker und ohne einen längerzeitigen Verbleib auf dem-
selben Standplatz (30 Minuten in einem Umkreis von 
mindestens 50 m), 


5. die vorübergehende Betätigungen auf Fußwegen und 
in Fußgängerzonen, die der Durchführung von parteili-
chen, gewerkschaftlichen, religiösen, karitativen oder 
gemeinnützigen Aufgaben dienen, soweit hierzu nicht 
verkehrsfremde Anlagen (Stände, Tische, Schirme etc.) 
aufgestellt werden (maximal ein Tag), 


 5. die vorübergehende Betätigungen auf Fußwegen und 
in Fußgängerzonen, die der Durchführung von parteili-
chen, gewerkschaftlichen, religiösen, karitativen oder 
gemeinnützigen Aufgaben dienen, soweit hierzu nicht 
verkehrsfremde Anlagen (Stände, Tische, Schirme etc.) 
aufgestellt werden (maximal ein Tag), 


6. die vorübergehende Lagerung von Brennstoffen, Bau-
materialien sowie Umzugsgut auf Gehwegen am Tage 
der An- bzw. Abfuhr, sofern die Verkehrsteilnehmer 
hierdurch nicht gefährdet werden. 


Die Worte „und Parkstreifen“ werden 
gestrichen. Die Inanspruchnahme des 
Parkstreifens soll künftig der Erlaubnis-
pflicht unterliegen, da es sich um eine 
intensiveren Eingriff in den Gemein-
gebrauch handelt. 


6. die vorübergehende Lagerung von Brennstoffen, Bau-
materialien sowie Umzugsgut auf Gehwegen und Park-
streifen am Tage der An- bzw. Abfuhr, sofern die Ver-
kehrsteilnehmer hierdurch nicht gefährdet werden, 


   
(2) Erlaubnisfreie Sondernutzungen gemäß Absatz 1 Zif-
fern 1 bis 3 sollen dem Ordnungsamt der Stadt Köthen (Anhalt) 
in der Regel 14 Tage vor Ausübung der Sondernutzung schrift-
lich angezeigt werden. § 4 Abs. 2 gilt entsprechend. 


Keine Änderungen. (2) Erlaubnisfreie Sondernutzungen gemäß Absatz 1 Zif-
fern 1 bis 3 sollen dem Ordnungsamt der Stadt Köthen (Anhalt) 
in der Regel 14 Tage vor Ausübung der Sondernutzung schrift-
lich angezeigt werden. § 4 Abs. 2 gilt entsprechend. 


   
(3) Erlaubnisfreie Sondernutzungen können eingeschränkt, 
mit Auflagen versehen oder untersagt werden, wenn öffentliche 
Belange, insbesondere des Verkehrs dies erfordern. 


Keine Änderungen. (3) Erlaubnisfreie Sondernutzungen können eingeschränkt, 
mit Auflagen versehen oder untersagt werden, wenn öffentliche 
Belange, insbesondere des Verkehrs dies erfordern. 


   
   
  § 4 
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Antrag auf Sondernutzungserlaubnis. 
   
(1) Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf Antrag erteilt. 
Dieser ist schriftlich und in der Regel spätestens 14 Tage vor 
der beabsichtigten Ausübung der Sondernutzung im Ord-
nungsamt der Stadt Köthen (Anhalt) zu stellen. 


Keine Änderungen. (1) Die Sondernutzungserlaubnis wird nur auf Antrag erteilt. 
Dieser ist schriftlich und in der Regel spätestens 14 Tage vor 
der beabsichtigten Ausübung der Sondernutzung im Ord-
nungsamt der Stadt Köthen (Anhalt) zu stellen. 


   
(2) Der Antrag muss mindestens folgende Angaben enthal-
ten: 


Keine Änderungen. (2) Der Antrag muss mindestens folgende Angaben enthal-
ten: 


1. Namen, Anschrift und Unterschrift des Antragstellers, Keine Änderungen. 1. Namen, Anschrift und Unterschrift des Antragstellers, 
2. Ort, Art und Umfang sowie Beginn und Ende der Son-


dernutzung. 
Keine Änderungen. 2. Ort, Art und Umfang sowie Beginn und Ende der Son-


dernutzung. 
Die Stadt Köthen (Anhalt) ist berechtigt, die für die Bearbeitung 
erforderlichen Unterlagen zu verlangen, insbesondere Erläute-
rungen durch Lagepläne, Regelpläne, textliche Beschreibungen 
oder in sonstiger geeigneter Weise, ferner Angaben zu Maß-
nahmen zur Beseitigung der durch die Sondernutzung entste-
henden Verunreinigungen oder Beschädigungen. 


Keine Änderungen. Die Stadt Köthen (Anhalt) ist berechtigt, die für die Bearbeitung 
erforderlichen Unterlagen zu verlangen, insbesondere Erläute-
rungen durch Lagepläne, Regelpläne, textliche Beschreibungen 
oder in sonstiger geeigneter Weise, ferner Angaben zu Maß-
nahmen zur Beseitigung der durch die Sondernutzung entste-
henden Verunreinigungen oder Beschädigungen. 


   
(3) Werden mit der Sondernutzung Einschränkungen bzw. 
Sperrungen des öffentlichen Verkehrsraumes notwendig, ist 
hierfür ein gesonderter Antrag auf eine verkehrsrechtliche An-
ordnung bei der örtlichen Straßenverkehrsbehörde zu stellen. 


Redaktionelle Änderung. (3) Werden mit der Sondernutzung Einschränkungen bzw. 
Sperrungen des öffentlichen Verkehrsraum notwendig, ist hier-
für ein gesonderter Antrag auf eine verkehrsrechtliche Anord-
nung bei der örtlichen Straßenverkehrsbehörde zu stellen. 


   
(4) Bei Arbeiten zur Beseitigung von Gefahren oder Not-
ständen können öffentliche Straßen vor Erteilung der Erlaubnis 
über den Gemeingebrauch hinaus genutzt werden. Der Veran-
lasser hat jedoch das Ordnungsamt der Stadt Köthen (Anhalt) 


Keine Änderung. (4) Bei Arbeiten zur Beseitigung von Gefahren oder Not-
ständen können öffentliche Straßen vor Erteilung der Erlaubnis 
über den Gemeingebrauch hinaus genutzt werden. Der Veran-
lasser hat jedoch das Ordnungsamt der Stadt Köthen (Anhalt) 
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unverzüglich über die Arbeiten zu unterrichten und eine erfor-
derliche Erlaubnis nachträglich einzuholen. 


unverzüglich über die Arbeiten zu unterrichten und eine erfor-
derliche Erlaubnis nachträglich einzuholen. 


   
§ 5 


Sondernutzungserlaubnis 
 § 5 


Sondernutzungserlaubnis 
   
(1) Soweit eine Sondernutzung im Zusammenhang mit dem 
Betrieb eines Gewerbes ausgeübt wird, soll die Sondernut-
zungserlaubnis eine Beschränkung der Ausübung der Sonder-
nutzung auf die Zeit der gewerblich zulässigen Offenhaltung 
des Gewerbebetriebes enthalten. Das gilt nicht für Warenauto-
maten. 


Keine Änderung. (1) Soweit eine Sondernutzung im Zusammenhang mit dem 
Betrieb eines Gewerbes ausgeübt wird, soll die Sondernut-
zungserlaubnis eine Beschränkung der Ausübung der Sonder-
nutzung auf die Zeit der gewerblich zulässigen Offenhaltung 
des Gewerbebetriebes enthalten. Das gilt nicht für Warenauto-
maten. 


   
(2) Die erteilte Sondernutzungserlaubnis gilt nur für den 
Erlaubnisnehmer. Erlaubnisnehmer ist derjenige, dem die Son-
dernutzungserlaubnis erteilt wurde. Weder eine Überlassung an 
Dritte, noch die Wahrnehmung durch Dritte, die nicht Erlaub-
nisnehmer sind, ist ohne Erlaubnis durch die Stadt Köthen (An-
halt) gestattet. 


Keine Änderung. (2) Die erteilte Sondernutzungserlaubnis gilt nur für den 
Erlaubnisnehmer. Erlaubnisnehmer ist derjenige, dem die Son-
dernutzungserlaubnis erteilt wurde. Weder eine Überlassung an 
Dritte, noch die Wahrnehmung durch Dritte, die nicht Erlaub-
nisnehmer sind, ist ohne Erlaubnis durch die Stadt Köthen (An-
halt) gestattet. 


   
   


§ 6 
Werbeanlagen 


 § 6 
Werbeanlagen 


   
(1) Nicht ortsfeste Werbeanlagen (Aufsteller) bedürfen der 
Sondernutzungserlaubnis. Zulässig ist das Aufstellen von ma-
ximal zwei Aufstellern und nur am Ort der Leistung. 


 (1) Nicht ortsfeste Werbeanlagen (Aufsteller) bedürfen der 
Sondernutzungserlaubnis. Zulässig ist das Aufstellen von ma-
ximal zwei Aufstellern und nur am Ort der Leistung. 
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(2) Das Plakatieren an Licht- und Leitungsmasten ist auf 
höchstens 300 Masten im gesamten Stadtgebiet begrenzt. An 
einem Mast dürfen höchstens zwei Werbeträger angebracht 
werden. Es sind ausschließlich nicht reflektierende Profilrah-
mensysteme aus Aluminiumverbundmaterial zu verwenden. Die 
Anbringung am Lichtmast hat mit Edelstahlband und schützen-
der Gummieinlage so zu erfolgen, dass der Lichtmast nicht 
beschädigt wird. Die Profilrahmen sind in einer lichten Durch-
gangshöhe von mindestens 250 cm und einem lichten Fahr-
bahnabstand von mindestens 30 cm anzubringen. Zu Straßen-
kreuzungen und -einmündungen ist ein Abstand von 30 m ein-
zuhalten. Untersagt ist Werbung an oder in unmittelbarer Nähe 
von Lichtzeichenanlagen, Verkehrszeichen, Hinweisschildern, 
Bahnübergängen sowie im Umkreis von 50 m von denkmalge-
schützten Gebäuden. 8Hiervon ausgenommen ist Wahlwer-
bung. 


 (2) Das Plakatieren an Licht- und Leitungsmasten ist auf 
höchstens 300 Masten im gesamten Stadtgebiet begrenzt. An 
einem Mast dürfen höchstens zwei Werbeträger angebracht 
werden. Es sind ausschließlich nicht reflektierende Profilrah-
mensysteme aus Aluminiumverbundmaterial zu verwenden. Die 
Anbringung am Lichtmast hat mit Edelstahlband und schützen-
der Gummieinlage so zu erfolgen, dass der Lichtmast nicht 
beschädigt wird. Die Profilrahmen sind in einer lichten Durch-
gangshöhe von mindestens 250 cm und einem lichten Fahr-
bahnabstand von mindestens 30 cm anzubringen. Zu Straßen-
kreuzungen und -einmündungen ist ein Abstand von 30 m ein-
zuhalten. Untersagt ist Werbung an oder in unmittelbarer Nähe 
von Lichtzeichenanlagen, Verkehrszeichen, Hinweisschildern, 
Bahnübergängen sowie im Umkreis von 50 m von denkmalge-
schützten Gebäuden. 8Hiervon ausgenommen ist Wahlwer-
bung. 


   
   


§ 7 
Ende der Sondernutzungserlaubnis 


 § 7 
Ende der Sondernutzungserlaubnis 


   
(1) Die Sondernutzungserlaubnis endet insbesondere durch Keine Änderung. (1) Die Sondernutzungserlaubnis endet insbesondere durch 


1. Einziehung der genutzten öffentlichen Straße, Keine Änderung. 1. Einziehung der genutzten öffentlichen Straße, 
2. Zeitablauf, Keine Änderung. 2. Zeitablauf, 
3. Rücknahme oder Widerruf. Keine Änderung. 3. Rücknahme oder Widerruf. 


   
(2) Endet die Sondernutzungserlaubnis, so hat der Erlaub-
nisnehmer die Sondernutzung einzustellen, alle von ihm erstell-


Keine Änderung. (2) Endet die Sondernutzungserlaubnis, so hat der Erlaub-
nisnehmer die Sondernutzung einzustellen, alle von ihm erstell-
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ten Einrichtungen und die zur Sondernutzung verwendeten 
Gegenstände unverzüglich zu entfernen und den früheren Zu-
stand ordnungsgemäß wiederherzustellen. Die Stadt Köthen 
(Anhalt) kann gegenüber dem Erlaubnisnehmer bestimmen, in 
welcher Weise dies zu geschehen hat. Abfälle und Wertstoffe 
sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Die beanspruchten Flächen 
sind, soweit erforderlich, zu reinigen. 


ten Einrichtungen und die zur Sondernutzung verwendeten 
Gegenstände unverzüglich zu entfernen und den früheren Zu-
stand ordnungsgemäß wiederherzustellen. Die Stadt Köthen 
(Anhalt) kann gegenüber dem Erlaubnisnehmer bestimmen, in 
welcher Weise dies zu geschehen hat. Abfälle und Wertstoffe 
sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Die beanspruchten Flächen 
sind, soweit erforderlich, zu reinigen. 


   
   


§ 8 
Pflichten des Erlaubnisnehmers 


 § 8 
Pflichten des Erlaubnisnehmers 


   
(1) Mit der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis geht die 
Verkehrssicherungspflicht der Stadt Köthen (Anhalt) für die im 
Zusammenhang mit der Sondernutzung in Anspruch genom-
menen Verkehrsflächen sowie aufgestellten Anlagen und Ein-
richtungen auf den Erlaubnisnehmer über. Der Erlaubnisneh-
mer hat für die Zeit der Sondernutzung die Anliegerpflichten zu 
übernehmen (Reinigung, Schneeberäumung). 


Keine Änderung. (1) Mit der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis geht die 
Verkehrssicherungspflicht der Stadt Köthen (Anhalt) für die im 
Zusammenhang mit der Sondernutzung in Anspruch genom-
menen Verkehrsflächen sowie aufgestellten Anlagen und Ein-
richtungen auf den Erlaubnisnehmer über. Der Erlaubnisneh-
mer hat für die Zeit der Sondernutzung die Anliegerpflichten zu 
übernehmen (Reinigung, Schneeberäumung). 


   
(2) Die Stadt Köthen (Anhalt) kann vor Beginn der Sonder-
nutzung eine Beweissicherung mit einer Flächenabnahme ver-
langen. 


Keine Änderung. (2) Die Stadt Köthen (Anhalt) kann vor Beginn der Sonder-
nutzung eine Beweissicherung mit einer Flächenabnahme ver-
langen. 


   
(3) Arbeiten am Straßenkörper sind so vorzunehmen, dass 
nachhaltige Schäden am Straßenkörper und an den Anlagen, 
insbesondere an den Wasserablaufrinnen und an den Versor-
gungs- und Kanalleitungen sowie eine Änderung ihrer Lage 


Keine Änderung. (3) Arbeiten am Straßenkörper sind so vorzunehmen, dass 
nachhaltige Schäden am Straßenkörper und an den Anlagen, 
insbesondere an den Wasserablaufrinnen und an den Versor-
gungs- und Kanalleitungen sowie eine Änderung ihrer Lage 
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vermieden werden. vermieden werden. 
   
(4) Der Erlaubnisnehmer hat einen ungehinderten Zugang 
zu allen in die Straßendecke eingebauten Einrichtungen zu 
gewährleisten. Wasserablaufrinnen, Hydranten, Kabel-, Hei-
zungs- und sonstige Schächte sind freizuhalten. 


Keine Änderung. (4) Der Erlaubnisnehmer hat einen ungehinderten Zugang 
zu allen in die Straßendecke eingebauten Einrichtungen zu 
gewährleisten. Wasserablaufrinnen, Hydranten, Kabel-, Hei-
zungs- und sonstige Schächte sind freizuhalten. 


   
(5) Verunreinigungen, die durch die Sondernutzung entste-
hen, sind unbeschadet des § 17 StrG LSA von dem Erlaubnis-
nehmer unverzüglich zu beseitigen. Erfüllt der Erlaubnisnehmer 
diese Verpflichtung nicht, kann die Stadt Köthen (Anhalt) die 
Verunreinigung ohne vorherige Aufforderung auf Kosten des 
Pflichtigen beseitigen bzw. beseitigen lassen. 


Keine Änderung. (5) Verunreinigungen, die durch die Sondernutzung entste-
hen, sind unbeschadet des § 17 StrG LSA von dem Erlaubnis-
nehmer unverzüglich zu beseitigen. Erfüllt der Erlaubnisnehmer 
diese Verpflichtung nicht, kann die Stadt Köthen (Anhalt) die 
Verunreinigung ohne vorherige Aufforderung auf Kosten des 
Pflichtigen beseitigen bzw. beseitigen lassen. 


   
(6) Der Erlaubnisnehmer hat alle Aufwendungen zu erset-
zen, die der Stadt Köthen (Anhalt) durch die Sondernutzung 
entstehen. 


Keine Änderung. (6) Der Erlaubnisnehmer hat alle Aufwendungen zu erset-
zen, die der Stadt Köthen (Anhalt) durch die Sondernutzung 
entstehen. 


   
   


§ 9 
Haftung, Versicherung 


 § 9 
Haftung, Versicherung 


   
(1) Der Sondernutzer haftet der Stadt Köthen (Anhalt) für 
Schäden, die der Stadt Köthen (Anhalt) durch die Sondernut-
zung entstehen. Der Sondernutzer haftet der Stadt Köthen (An-
halt) ferner für alle Schäden durch unbefugte, unsachgemäße, 
ordnungswidrige oder nicht rechtzeitig gemeldete Arbeiten. Er 
haftet auch für sämtliche Schäden, die sich aus der Vernach-


Keine Änderungen. (1) Der Sondernutzer haftet der Stadt Köthen (Anhalt) für 
Schäden, die der Stadt Köthen (Anhalt) durch die Sondernut-
zung entstehen. Der Sondernutzer haftet der Stadt Köthen (An-
halt) ferner für alle Schäden durch unbefugte, unsachgemäße, 
ordnungswidrige oder nicht rechtzeitig gemeldete Arbeiten. Er 
haftet auch für sämtliche Schäden, die sich aus der Vernach-
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lässigung seiner Pflichten zur Beaufsichtigung der von ihm 
beauftragten Personen und der von diesen oder von ihm selbst 
verursachten Verstöße gegen diese Satzung ergeben. 


lässigung seiner Pflichten zur Beaufsichtigung der von ihm 
beauftragten Personen und der von diesen oder von ihm selbst 
verursachten Verstöße gegen diese Satzung ergeben. 


   
(2) Der Sondernutzer hat die Stadt Köthen (Anhalt) von allen 
Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die aufgrund der Son-
dernutzung gegen die Stadt Köthen (Anhalt) erhoben werden 
können. 


Keine Änderungen. (2) Der Sondernutzer hat die Stadt Köthen (Anhalt) von allen 
Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die aufgrund der Son-
dernutzung gegen die Stadt Köthen (Anhalt) erhoben werden 
können. 


   
(3) Die Stadt Köthen (Anhalt) haftet dem Sondernutzer nicht 
für Schäden, die sich aus dem Zustand der Straßen und der 
darin eingebauten Leitungen und Einrichtungen für den Son-
dernutzer und die von ihm erstellten Anlagen ergeben. Mit der 
Erlaubniserteilung zur Sondernutzung übernimmt die Stadt 
Köthen (Anhalt) keine Haftung, insbesondere nicht für die Si-
cherheit der von den Benutzern eingebrachten Sachen. 


Keine Änderungen. (3) Die Stadt Köthen (Anhalt) haftet dem Sondernutzer nicht 
für Schäden, die sich aus dem Zustand der Straßen und der 
darin eingebauten Leitungen und Einrichtungen für den Son-
dernutzer und die von ihm erstellten Anlagen ergeben. Mit der 
Erlaubniserteilung zur Sondernutzung übernimmt die Stadt 
Köthen (Anhalt) keine Haftung, insbesondere nicht für die Si-
cherheit der von den Benutzern eingebrachten Sachen. 


   
(4) Die Stadt Köthen(Anhalt) kann verlangen, dass der Son-
dernutzer zur Deckung sämtlicher Haftpflichtrisiken vor der 
Inanspruchnahme der Erlaubnis den Abschluss einer ausrei-
chenden Haftpflichtversicherung nachweist und diese Versiche-
rung für die Dauer der Sondernutzung aufrechterhält. Auf Ver-
langen der Stadt Köthen (Anhalt) sind der Versicherungsschein 
und die Prämienquittungen vorzulegen. 


Keine Änderungen. (4) Die Stadt Köthen(Anhalt) kann verlangen, dass der Son-
dernutzer zur Deckung sämtlicher Haftpflichtrisiken vor der 
Inanspruchnahme der Erlaubnis den Abschluss einer ausrei-
chenden Haftpflichtversicherung nachweist und diese Versiche-
rung für die Dauer der Sondernutzung aufrechterhält. Auf Ver-
langen der Stadt Köthen (Anhalt) sind der Versicherungsschein 
und die Prämienquittungen vorzulegen. 


   
(5) Mehrere Sondernutzer haften als Gesamtschuldner. Keine Änderungen. (5) Mehrere Sondernutzer haften als Gesamtschuldner. 
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


§ 10 
Sicherheitsleistungen 


 § 10 
Sicherheitsleistungen 


   
Die Sondernutzungserlaubnis kann von der Erbringung einer 
angemessenen Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden. 


 Die Sondernutzungserlaubnis kann von der Erbringung einer 
angemessenen Sicherheitsleistung abhängig gemacht werden. 


   
   


§ 11 
Sondernutzungsgebühren 


 § 11 
Sondernutzungsgebühren 


   
Für erlaubnisbedürftige Sondernutzungen werden Gebühren 
auf der Grundlage der jeweils gültigen Sondernutzungsgebüh-
rensatzung erhoben. 


 Für erlaubnisbedürftige Sondernutzungen werden Gebühren 
auf der Grundlage der jeweils gültigen Sondernutzungsgebüh-
rensatzung erhoben. 


   
   


§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 


 § 12 
Ordnungswidrigkeiten 


   
(1) Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bestimmt sich 
nach § 48 StrG LSA sowie § 23 FStrG. 


Keine Änderung. (1) Die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten bestimmt sich 
nach § 48 StrG LSA sowie § 23 FStrG. 


   
(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 8 Abs. 6 KVG LSA han-
delt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig 


Anpassung an das KVG LSA. (2) Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 7 GO LSA handelt 
auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig 


1. entgegen § 4 Abs. 2 unzutreffende Angaben macht, Keine Änderung. 1. entgegen § 4 Abs. 2 unzutreffende Angaben macht, 
2. entgegen § 7 Abs. 2 von ihm erstellte Einrichtungen 


oder die zur Sondernutzung verwendeten Gegenstände 
nicht unverzüglich entfernt oder den früheren Zustand 
nicht wieder herstellt oder Abfälle oder Wertstoffe nicht 


Nach der bisherigen Fassung mussten 
die Verstöße kumulativ („und“) vorliegen. 
Da es sich aber um verschiedene Tat-
bestände handelt, genügt es, dass sie 


2. entgegen § 7 Abs. 2 erstellte Einrichtungen und die zur 
Sondernutzung verwendeten Gegenstände nicht un-
verzüglich entfernt und den früheren Zustand nicht 
wieder herstellt oder Abfälle und Wertstoffe nicht ord-
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


ordnungsgemäß entsorgt oder die beanspruchten Flä-
chen nicht reinigt, 


nur alternativ („oder“) erfüllt sind. An-
dernfalls hätte die Vorschrift keinen 
praktischen Anwendungsbereich, weil 
nie alle Tatbestände zugleich vorliegen. 


nungsgemäß entsorgt oder die beanspruchten Flächen 
nicht reinigt. 


3. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 3 ohne Erlaubnis der Stadt 
Köthen (Anhalt) die ihm erteilte Sondernutzungserlaub-
nis einem Dritten überlässt oder die Wahrnehmung 
durch Dritte, die nicht Erlaubnisnehmer sind, gestattet. 


Mit der Aufnahme des Tatbestandes soll 
sichergestellt werden, dass alle an einer 
Baumaßnahme beteiligten Firmen von 
den Auflagen Sondernutzungserlaubnis 
Kenntnis erlangen, um Schäden am 
Straßenkörper die durch die Sondernut-
zung entstehen können zu vermeiden. In 
der Vergangenheit kam es wiederholt 
dazu, dass die Befahrung des Gehwe-
ges durch dritte Firmen, die nicht Er-
laubnisnehmer waren, aber von diesem 
beauftragt wurden, im Rahmen der Son-
dernutzung erfolgte Diese Drittfirmen 
wurden durch den Erlaubnisnehmer 
nicht über die Auflagen der Erlaubnis in 
Kenntnis gesetzt. Hierbei kam es in der 
Vergangenheit zu Schäden an Gehwe-
gen. Speziell im Innenstadtbereich ist 
dies ein erhebliches Problem, da das 
dort verlegte Pflaster nicht mehr verfüg-
bar ist und somit bei Beschädigung nicht 
ersetzt werden könnte. 


 


In diesen Fällen kann jede Ordnungswidrigkeit mit einer Geld-
buße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 


Der Bußgeldrahmen des § 8 Abs. 6 KVG 
LSA soll voll ausgeschöpft werden, um 


In diesen Fällen kann jede Ordnungswidrigkeit mit einer Geld-
buße bis zu 2.500 Euro geahndet werden. 
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


so auch auf drastische Verstöße ange-
messen reagieren zu können. 


   
(3) Zwangsmaßnahmen nach anderen Vorschriften bleiben 
unberührt. 


Keine Änderung. (3) Zwangsmaßnahmen nach anderen Vorschriften bleiben 
unberührt. 


   
   


§ 13 
Sprachliche Gleichstellung 


 § 13 
Sprachliche Gleichstellung 


   
Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weib-
licher und männlicher Form. 


Keine Änderungen. Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weib-
licher und männlicher Form. 


   
   


§ 14 
Inkrafttreten 


 § 14 
Inkrafttreten 


   
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) in Kraft. 


Keine Änderungen. (1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) in Kraft. 


   
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über Erlaubnisse für Son-
dernutzungen auf den Straßen der Stadt Köthen (Anhalt) und 
Ortsdurchfahrten der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen vom 
18.11.1999 in der Fassung der 1. Änderungssatzung zur Sat-
zung über Erlaubnisse für Sondernutzungen auf den Straßen 
der Stadt Köthen (Anhalt) und Ortsdurchfahrten der Bundes-, 
Landes- und Kreisstraßen vom 28.11.2001 außer Kraft. 


Keine Änderungen. (2) Gleichzeitig tritt die Satzung über Erlaubnisse für Son-
dernutzungen auf den Straßen der Stadt Köthen (Anhalt) und 
Ortsdurchfahrten der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen vom 
18.11.1999 in der Fassung der 1. Änderungssatzung zur Sat-
zung über Erlaubnisse für Sondernutzungen auf den Straßen 
der Stadt Köthen (Anhalt) und Ortsdurchfahrten der Bundes-, 
Landes- und Kreisstraßen vom 28.11.2001 außer Kraft. 
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2. Änderung der

Sondernutzungsgebührensatzung



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2015025/3 

Dezernat: Dezernat 3 aktuelles Gremium
Ortschaftsrat Löbnitz an 
der Linde

Sitzung am: 16.03.2015

TOP: 2.6

Amt: Amt 32 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2015025/3

Az.: erstellt am: 19.02.2015

Betreff

2. Änderung der Sondernutzungsgebührensatzung

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8

10.03.2015: Ortschaftsrat Merzien 
11.03.2015: Ortschaftsrat Arensdorf 
16.03.2015: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
18.03.2015: Ortschaftsrat Wülknitz 
19.03.2015: Ortschaftsrat Baasdorf 
23.03.2015: Ortschaftsrat Dohndorf 
21.04.2015: Hauptausschuss 
30.04.2015: Stadtrat

10.03.2015 
11.03.2015 
16.03.2015 
18.03.2015 
19.03.2015 
23.03.2015 
21.04.2015 
30.04.2015

laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
laut BV 
entspr. prot. Änd. 
zurückgestellt

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt die 2. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für 
die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) 
gemäß Anlage 1 der Vorlage.

Gesetzliche Grundlagen:
- §§ 55, 8, 45 Abs. 2 Nr. 1 KVG LSA
- §§ 21, 50 Abs. 2 StrG LSA
- § 8 FStrG



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

1.
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Darlegung des Sachverhalts / Begründung 


 


 


Die Gebührensatzung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen Wegen und Plätzen im 


Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) – Sondernutzungsgebührensatzung – soll wie folgt geän-


dert werden: 


 


1. In der Inhaltsübersicht wird das Wort „Verwaltungsgebühren“ durch das Wort „Verwal-


tungskosten“ ersetzt. 


 


Begründung: 


Die Inhaltsübersicht ist aufgrund der Umbenennung des § 7 anzupassen (siehe Ziffer 4). 


 


 


2. In § 4 Abs. 2 wird das Wort „dreißigstel“ durch das Wort „Dreißigstel“ ersetzt. 


 


Begründung: 


Es handelt sich hierbei um eine redaktionelle Änderung. 


 


 


3. In § 5 Abs. 1 Nr. 2 wird das Wort „Lampenmasten“ durch „Licht- und Leitungsmasten“ 


ersetzt. 


 


Begründung: 


Plakatierungen können an Lampen-/Lichtmasten aber auch an Leitungsmasten erfolgen. Der 


Wortlaut ist entsprechend anzupassen. Dies entspricht auch der in Tarifstelle 3.4. genutzten 


Bezeichnung „Licht- und Leitungsmasten“. 


 


 


4. § 7 erhält folgende Fassung: 


 


„§ 7 


Verwaltungskosten 


 


Die Vorschriften über die Erhebung von Verwaltungskosten sind neben den Vorschrif-


ten dieser Satzung anwendbar.“ 
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Begründung: 


 


Der Oberbegriff Kosten ist hier zutreffend, da er nicht nur die Gebühren sondern auch Ausla-


gen umfasst (siehe auch § 1 Abs. 1 Verwaltungskostengesetz des Landes Sachsen-Anhalt). 


Unberührtheitsklauseln werden von Teilen der Rechtsprechung als zu unbestimmt angese-


hen. Stattdessen werden die Vorschriften über die Erhebung von Verwaltungskosten aus-


drücklich für anwendbar erklärt. 


 


 


5. Die Tarifstelle 1.1. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung täglich


Euro


für 1. Monat


Euro


ab. 2. Monat 


Euro 


Mindestgebühr


Euro


   


1.1. Inanspruchnahme des 


Straßenraumes für Arbei-


ten im öffentlichen Ver-


kehrsraum je angefan-


gem qm Verkehrsfläche 


(insbesondere Baustel-


leneinrichtung, Aufbruch 


von Straßen, Wegen und 


Plätzen, vorübergehende 


Anlage von Gehwegüber-


fahrten oder anderen 


Grundstückszufahrten) 


4,00 6,00 30,00“


 


Begründung: 


Die Tarifstellen 1.1. bis 1.3. haben ähnliche Maßnahmen zum Gegenstand und regeln hierfür 


identische Gebühren. Aus diesem Grunde können diese Tatbestände zusammengefasst 


werden. 


 


 


6. Die Tarifstelle 1.2. und 1.3. der Anlage zu § 3 werden gestrichen. 


 


Begründung: 


Siehe 5. 
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7. Die bisherige Tarifstelle 1.4. wird Tarifstelle 1.2. der Anlage zu § 3. 


 


Begründung: 


Siehe 5. 


 


 


8. Die bisherige Tarifstelle 1.5. wird Tarifstelle 1.3. der Anlage zu § 3. 


 


Begründung: 


Aufgrund der Streichung der Tarifstellen 1.2. und 1.3. werden die nachfolgenden Tarifstellen 


neu nummeriert. 


 


 


9. Die bisherige Tarifstelle 1.6. wird Tarifstelle 1.4. der Anlage zu § 3. 


 


Begründung: 


Aufgrund der Streichung der Tarifstellen 1.2. und 1.3. werden die nachfolgenden Tarifstellen 


neu nummeriert. 


 


 


10. Die bisherige Tarifstelle 1.7. wird Tarifstelle 1.5. der Anlage zu § 3. 


 


Begründung: 


Aufgrund der Streichung der Tarifstellen 1.2. und 1.3. werden die nachfolgenden Tarifstellen 


neu nummeriert. 


 


 


11. Die bisherige Tarifstelle 1.8. wird Tarifstelle 1.6. der Anlage zu § 3. 


 


Begründung: 


Aufgrund der Streichung der Tarifstellen 1.2. und 1.3. werden die nachfolgenden Tarifstellen 


neu nummeriert. 
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12. Die Tarifstelle 2.4. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung täglich


Euro


monatlich


Euro


jährlich 


Euro 


Mindestgebühr


Euro


   


2.4. Altkleidercontainer je 


Stück 


20,00“  


 


Begründung: 


Die Bezeichnung „Altkleiderbehälter“ wurde in die geläufigere Form „Altkleidercontainer“ ge-


ändert. Die monatliche Gebühr wurde von 10,00 Euro auf 20,00 Euro erhöht. Es handelt sich 


hierbei in der Regel um gewerbliche Sammlungen. Die Gebühr soll zugleich eine Lenkungs-


wirkung entfalten, um den Flächenverbrauch durch die Aufstellung von Containern im öffent-


lichen Straßenraum zu begrenzen. 


 


 


13. Die Tarifstelle 3.4. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung täglich


Euro


monatlich


Euro


jährlich 


Euro 


Mindestgebühr


Euro


   


3.4. Plakatierungen an Licht- 


und Leitungsmasten je 


Plakat 


2,00“  


 


Begründung: 


Die Bezeichnung „an dafür vorgesehenen Lichtmasten“ wurde geändert in „an Licht- und 


Leitungsmasten“, da es erstens keine ausdrücklich für die Plakatierung vorgesehenen Licht-


masten gibt und zweitens auch Leitungsmasten für die Plakatierung genutzt werden. Die 


Gebühr soll auf 2,00 Euro pro Plakat und Tag angehoben werden. Derzeit gilt noch der Wer-


bekonzessionsvertrag mit der Media GmbH. Allerdings entfaltet diese Tarifstelle auch Wir-


kung für die illegale Plakatierung. Die Gebühr soll auch eine Lenkungswirkung entfalten, in-


dem sie auf den Umfang der Plakatierung mit ihren negativen Auswirkungen auf die Sicher-


heit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie für die Sauberkeit und das Erscheinungsbild der 


Straßen, Wege und Plätze einwirkt. 
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14. Die Tarifstelle 4.2. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung täglich


Euro


monatlich


Euro


jährlich 


Euro 


Mindestgebühr


Euro


  


4.2. Jede sonstige Inan-


spruchnahme des öffent-


lichen Straßenraums als 


Sondernutzung, die nicht 


unter die Tarifstellen 1. 


bis 4.1. fällt 


Rahmengebühr je Erlaubnis 


25,00 Euro bis 5.000,00 Euro“ 


 


Begründung: 


Es wird klargestellt, dass die Sondernutzungsgebühr für jeden einzelnen Fall der Sondernut-


zung und somit je Erlaubnis anfällt. 


 


 


15. Die Tarifstelle 5. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung täglich


Euro


monatlich


Euro


jährlich 


Euro 


Mindestgebühr


Euro


 


5. Wird durch die Sondernutzung gebührenpflichtiger Parkraum in Anspruch genom-


men, so erhöht sich die Sondernutzungsgebühr für jeden in Anspruch genommenen 


Stellplatz pro Tag in der Gebührenzone I um 5,00 Euro und in der Gebührenzone II 


um 3,00 Euro. 


 Gebührenzone I Gebührenzone II 


 Bärteichpromenade Brauhausplatz 


 Durchbruch Hallesche Straße 


 Große Badergasse Friederikenstraße 


 Magdeburger Straße Lindenstraße 


 Marktplatz Neustädter Platz 


 Marktstraße Neustädter Straße 


 Wallstraße Weintraubenstraße“ 


 


Begründung: 


Durch Sondernutzungen wird oftmals auch Parkraum in Anspruch genommen, der so der 


Nutzung durch die Allgemeinheit entzogen wird. Dies stellt sich nicht nur für die Anlieger als 


besonders belastend dar. Mit der Anhebung der Gebühr soll hier zum einen ein adäquater 


Ausgleich geschaffen und zugleich eine Lenkungswirkung erzielt werden. Die Sondernut-







Seite 6 von 6 


zung soll sich auf einen möglichst kurzen Zeitraum beschränken. Die zu erhebende Gebühr 


entspricht der Tagesticketgebühr in der jeweiligen Straße. 


 


 


16. Die Tarifstelle 6. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung für die 1. Woche


Euro


für die 2. Woche 


Euro 


ab der 3. Woche


Euro


   


6. Versorgungsunternehmen 


zahlen je Erlaubnis 


16,00 26,00 52,00“


 


Begründung: 


Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 


 


 


Die Änderungssatzung, deren Text als Anlage 1 beigefügt ist, soll am 01.07.2015 in Kraft 


treten. 


 


Die bisher geltende Fassung, der künftig geltende Wortlaut sowie die Erläuterungen können 


der Synopse in Anlage 2 entnommen werden. 


 


 


Entscheidungsvorschlag: 


 


Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt)beschließt die 2. Änderungssatzung zur Gebührensat-


zung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt 


Köthen (Anhalt) gemäß Anlage 1 der Vorlage. 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Darlegung des Sachverhalts_Begründung.pdf
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2. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für Sondernutzung an öffentlichen Stra-


ßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) 


 


Aufgrund der §§ 5, 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalverfassungsgesetz des Landes 


Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288), in Verbindung mit den 


§§ 21, 50 Abs. 2 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) vom 


06.07.1993 (GVBl. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.12.2013 (GVBl. LSA 


S. 554), sowie § 8 des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) vom 28.06.2007 (BGBl. I 


S. 1206), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), hat der Stadtrat 


der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 30.04.2015 folgende 2. Änderungssatzung 


zur Gebührensatzung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im 


Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) beschlossen: 


 


 


§ 1 


Änderung der Gebührensatzung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen 


und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) 


 


Die Gebührensatzung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im 


Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) wird wie folgt geändert: 


 


 


1. In der Inhaltsübersicht wird das Wort „Verwaltungsgebühren“ durch das Wort „Verwal-


tungskosten“ ersetzt. 


 


 


2. In § 4 Abs. 2 wird das Wort „dreißigstel“ durch das Wort „Dreißigstel“ ersetzt. 


 


 


3. In § 5 Abs. 1 Nr. 2 wird das Wort „Lampenmasten“ durch „Licht- und Leitungsmasten“ 


ersetzt. 
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4. § 7 erhält folgende Fassung: 


 


„§ 7 


Verwaltungskosten 


 


Die Vorschriften über die Erhebung von Verwaltungskosten sind neben den Vorschrif-


ten dieser Satzung anwendbar.“ 


 


 


5. Die Tarifstelle 1.1. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung täglich


Euro


für 1. Monat


Euro


ab. 2. Monat 


Euro 


Mindestgebühr


Euro


   


1.1. Inanspruchnahme des 


Straßenraumes für Arbei-


ten im öffentlichen Ver-


kehrsraum je angefan-


gem qm Verkehrsfläche 


(insbesondere Baustel-


leneinrichtung, Aufbruch 


von Straßen, Wegen und 


Plätzen, vorübergehende 


Anlage von Gehwegüber-


fahrten oder anderen 


Grundstückszufahrten) 


4,00 6,00 30,00“


 


 


6. Die Tarifstelle 1.2. und 1.3. der Anlage zu § 3 werden gestrichen. 


 


 


7. Die bisherige Tarifstelle 1.4. wird Tarifstelle 1.2. der Anlage zu § 3. 


 


 


8. Die bisherige Tarifstelle 1.5. wird Tarifstelle 1.3. der Anlage zu § 3. 


 


 


9. Die bisherige Tarifstelle 1.6. wird Tarifstelle 1.4. der Anlage zu § 3. 
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10. Die bisherige Tarifstelle 1.7. wird Tarifstelle 1.5. der Anlage zu § 3. 


 


 


11. Die bisherige Tarifstelle 1.8. wird Tarifstelle 1.6. der Anlage zu § 3. 


 


 


12. Die Tarifstelle 2.4. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung täglich


Euro


monatlich


Euro


jährlich 


Euro 


Mindestgebühr


Euro


   


2.4. Altkleidercontainer je 


Stück 


20,00“  


 


 


13. Die Tarifstelle 3.4. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung täglich


Euro


monatlich


Euro


jährlich 


Euro 


Mindestgebühr


Euro


   


3.4. Plakatierungen an Licht- 


und Leitungsmasten je 


Plakat 


2,00“  


 


 


14. Die Tarifstelle 4.2. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung täglich


Euro


monatlich


Euro


jährlich 


Euro 


Mindestgebühr


Euro


  


4.2. Jede sonstige Inan-


spruchnahme des öffent-


lichen Straßenraums als 


Sondernutzung, die nicht 


unter die Tarifstellen 1. 


bis 4.1. fällt 


Rahmengebühr je Erlaubnis 


25,00 Euro bis 5.000,00 Euro“ 
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15. Die Tarifstelle 5. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung täglich


Euro


monatlich


Euro


jährlich 


Euro 


Mindestgebühr


Euro


 


5. Wird durch die Sondernutzung gebührenpflichtiger Parkraum in Anspruch genom-


men, so erhöht sich die Sondernutzungsgebühr für jeden in Anspruch genommenen 


Stellplatz pro Tag in der Gebührenzone I um 5,00 Euro und in der Gebührenzone II 


um 3,00 Euro. 


 Gebührenzone I Gebührenzone II 


 Bärteichpromenade Brauhausplatz 


 Durchbruch Hallesche Straße 


 Große Badergasse Friederikenstraße 


 Magdeburger Straße Lindenstraße 


 Marktplatz Neustädter Platz 


 Marktstraße Neustädter Straße 


 Wallstraße Weintraubenstraße“ 


 


 


16. Die Tarifstelle 6. der Anlage zu § 3 erhält folgende Fassung: 


 


„Tarif- 


stelle 


Art der Sondernutzung für die 1. Woche


Euro


für die 2. Woche 


Euro 


ab der 3. Woche


Euro


   


6. Versorgungsunternehmen 


zahlen je Erlaubnis 


16,00 26,00 52,00“


 


 


§ 2 


Inkrafttreten 


 


Diese Satzung tritt am 01.07.2015 in Kraft. 


 


 


Köthen (Anhalt), <Datum> 


 


 


Kurt-Jürgen Zander 


Oberbürgermeister    (Siegel) 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1.pdf
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


   
Gebührensatzung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen 
Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) – Son-
dernutzungsgebührensatzung – 


Keine Änderungen. Gebührensatzung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen 
Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen (Anhalt) – Son-
dernutzungsgebührensatzung – 


   
Aufgrund der §§ 4, 6 und 44 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.08.2009 (GVBI. LSA S. 383), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30.11.2011 (GVBI. LSA S. 814), in Verbindung mit den §§ 21, 50 
Abs. 2 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) 
vom 06.07.1993 (GVBI. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 16.03.2011 (GVBI. LSA S. 492), sowie § 8 des Bundesfernstra-
ßengesetzes (FStrG) vom 28.06.2007 (BGBI. I S. 1206), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 31.07.2009 (BGBI. I S. 2585), hat der Stadtrat 
der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 20.06.2013, folgende 
Satzung beschlossen: 


Keine Änderungen. Aufgrund der §§ 4, 6 und 44 der Gemeindeordnung für das Land 
Sachsen-Anhalt (GO LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.08.2009 (GVBI. LSA S. 383), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
30.11.2011 (GVBI. LSA S. 814), in Verbindung mit den §§ 21, 50 
Abs. 2 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (StrG LSA) 
vom 06.07.1993 (GVBI. LSA S. 334), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 16.03.2011 (GVBI. LSA S. 492), sowie § 8 des Bundesfernstra-
ßengesetzes (FStrG) vom 28.06.2007 (BGBI. I S. 1206), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 31.07.2009 (BGBI. I S. 2585), hat der Stadt-
rat der Stadt Köthen (Anhalt) in seiner Sitzung am 20.06.2013, fol-
gende Satzung beschlossen: 


   
Inhaltsübersicht  Inhaltsübersicht 


 §  §   §  § 
Gegenstand, Entstehung und 
Fälligkeit der Gebühr 


1 Gebührenerstattung 6 Gegenstand, Entstehung und Fällig-
keit der Gebühr 


1 Gebührenerstattung 6 


Gebührenschuldner 2 Verwaltungskosten 7 


Keine Bemerkungen. 


Gebührenschuldner 2 Verwaltungsgebühren 7 
Gebührenbemessung 3 Billigkeitsmaßnahmen 8  Gebührenbemessung 3 Billigkeitsmaßnahmen 8 
Gebührenberechnung 4 Sprachliche Gleichstellung 9  Gebührenberechnung 4 Sprachliche Gleichstellung 9 
Gebührenfreiheit, Gebührener-
mäßigung 


5 Inkrafttreten 10  Gebührenfreiheit, Gebührenermäßi-
gung 


5 Inkrafttreten 10 


   
   


§ 1 
Gegenstand, Entstehung und Fälligkeit der Gebühr 


 § 1 
Gegenstand, Entstehung und Fälligkeit der Gebühr 
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


(1) Für Sondernutzungen werden Gebühren nach Maßgabe die-
ser Satzung erhoben. 


Keine Änderung. (1) Für Sondernutzungen werden Gebühren nach Maßgabe die-
ser Satzung erhoben. 


   
(2) Die Gebührenpflicht entsteht, Keine Änderung. (2) Die Gebührenpflicht entsteht, 


1. unabhängig von der tatsächlichen Nutzung der öffentlichen 
Straßenfläche mit Erteilung der Sondernutzungserlaubnis, 


Keine Änderung. 1. unabhängig von der tatsächlichen Nutzung der öffentlichen 
Straßenfläche mit Erteilung der Sondernutzungserlaubnis, 


2. bei unerlaubter Sondernutzung mit Beginn des Gebrauchs der 
öffentlichen Straße. 


Keine Änderung. 2. bei unerlaubter Sondernutzung mit Beginn des Gebrauchs der 
öffentlichen Straße. 


   
(3) Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides an den Gebührenschuldner fällig, wenn nicht im Bescheid 
ein späterer Zeitpunkt festgesetzt ist. 


Keine Änderung. (3) Die Gebühren werden mit der Bekanntgabe des Gebührenbe-
scheides an den Gebührenschuldner fällig, wenn nicht im Bescheid 
ein späterer Zeitpunkt festgesetzt ist. 


   
   


§ 2 
Gebührenschuldner 


 § 2 
Gebührenschuldner 


   
(1) Gebührenschuldner ist: Keine Änderungen. (1) Gebührenschuldner ist: 


1. der Antragsteller, Keine Änderungen. 1. der Antragsteller, 
2. derjenige, der die Gebührenpflicht durch die Abgabe einer 


entsprechenden Erklärung gegenüber der zuständigen Be-
hörde übernommen hat, 


Keine Änderungen. 2. derjenige, der die Gebührenpflicht durch die Abgabe einer 
entsprechenden Erklärung gegenüber der zuständigen Be-
hörde übernommen hat, 


3. der durch die Sondernutzung Begünstigte, Keine Änderungen. 3. der durch die Sondernutzung Begünstigte, 
4. derjenige, der ohne die erforderliche Erlaubnis eine öffentliche 


Straße über den Gemeingebrauch hinaus benutzt. 
Keine Änderungen. 4. derjenige, der ohne die erforderliche Erlaubnis eine öffentliche 


Straße über den Gemeingebrauch hinaus benutzt. 
   
(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. Keine Änderungen. (2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
   
   


§ 3  § 3 
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


Gebührenbemessung Gebührenbemessung 
   
(1) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der als Anlage zu 
dieser Satzung beigefügten Gebührentabelle, welche Bestandteil die-
ser Satzung ist. 


Keine Änderungen. (1) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der als Anlage zu 
dieser Satzung beigefügten Gebührentabelle, welche Bestandteil die-
ser Satzung ist. 


   
(2) Ist für die Sondernutzungen nach der Gebührentabelle eine 
Rahmengebühr vorgesehen, bemisst sich die Gebühr nach 


Keine Änderungen. (2) Ist für die Sondernutzungen nach der Gebührentabelle eine 
Rahmengebühr vorgesehen, bemisst sich die Gebühr nach 


1. Art und Ausmaß der Einwirkung auf den Gemeingebrauch (zu 
berücksichtigen sind insbesondere die örtliche Lage, die Zeit-
dauer und der Umfang der Sondernutzung) und 


Keine Änderungen. 1. Art und Ausmaß der Einwirkung auf den Gemeingebrauch (zu 
berücksichtigen sind insbesondere die örtliche Lage, die Zeit-
dauer und der Umfang der Sondernutzung) und 


2. dem wirtschaftlichen Vorteil aus der Sondernutzung. Keine Änderungen. 2. dem wirtschaftlichen Vorteil aus der Sondernutzung. 
   
   


§ 4 
Gebührenberechnung 


 § 4 
Gebührenberechnung 


   
(1) Bei nach Metern oder Quadratmetern zu berechnenden Ge-
bühren werden angefangene Maßeinheiten voll berechnet. 


Keine Änderungen. (1) Bei nach Metern oder Quadratmetern zu berechnenden Ge-
bühren werden angefangene Maßeinheiten voll berechnet. 


   
(2) Sind Monatsgebühren festgesetzt, so wird bei zeitlich kürzerer 
Nutzung für jeden Tag ein Dreißigstel der Monatsgebühr erhoben. Ist 
eine Gebühr nach Tagen oder Wochen bemessen, wird die hierfür 
angesetzte volle Gebühr auch dann erhoben, wenn die Sondernut-
zung nur während eines Teils des jeweiligen Zeitraumes ausgeübt 
wird. 


Redaktionelle Änderung. (2) Sind Monatsgebühren festgesetzt, so wird bei zeitlich kürzerer 
Nutzung für jeden Tag ein dreißigstel der Monatsgebühr erhoben. Ist 
eine Gebühr nach Tagen oder Wochen bemessen, wird die hierfür 
angesetzte volle Gebühr auch dann erhoben, wenn die Sondernut-
zung nur während eines Teils des jeweiligen Zeitraumes ausgeübt 
wird. 


   
(3) Wird eine parkgebührenpflichtige Verkehrsfläche im Wege der 
Sondernutzung in Anspruch genommen, wird eine zusätzliche Gebühr 
je genutzten Stellplatz gemäß Gebührentabelle erhoben. 


Keine Änderungen. (3) Wird eine parkgebührenpflichtige Verkehrsfläche im Wege der 
Sondernutzung in Anspruch genommen, wird eine zusätzliche Gebühr 
je genutzten Stellplatz gemäß Gebührentabelle erhoben. 
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 


   
   


§ 5 
Gebührenfreiheit, Gebührenermäßigung 


 § 5 
Gebührenfreiheit, Gebührenermäßigung 


   
(1) Eine Sondernutzungsgebühr wird nicht erhoben: Keine Änderungen. (1) Eine Sondernutzungsgebühr wird nicht erhoben: 


1. von der Bundesrepublik, dem Land, den Landkreisen und 
Gemeinden, sofern dies auf Gegenseitigkeit beruht und die 
Sondernutzung nicht ihre wirtschaftlichen Unternehmen 
betreffen und/oder die Gebühr einem Dritten als Veranstalter 
auferlegt wird, 


Keine Änderungen. 1. von der Bundesrepublik, dem Land, den Landkreisen und 
Gemeinden, sofern dies auf Gegenseitigkeit beruht und die 
Sondernutzung nicht ihre wirtschaftlichen Unternehmen 
betreffen und/oder die Gebühr einem Dritten als Veranstalter 
auferlegt wird, 


2. von politischen Parteien im Sinne des Parteiengesetztes vor 
Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen für 
die Werbung durch Großtafeln, Plakattafeln an Licht- und Lei-
tungsmasten bis zu einer Größe von DIN A0 sowie Stehpulte 
und Informationsstände, die Nutzung gewerblicher Werbean-
lagen bleibt hiervon unberührt, 


Änderung des Wortes „Lam-
penmasten“ in die umfassen-
dere und auch in der Tarifstelle 
3.4. genutzte Bezeichnung 
„Licht- und Leitungsmasten“. 


2. von politischen Parteien im Sinne des Parteiengesetztes vor 
Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen für 
die Werbung durch Großtafeln, Plakattafeln an Lampenmas-
ten bis zu einer Größe von DIN A0 sowie Stehpulte und In-
formationsstände, die Nutzung gewerblicher Werbeanlagen 
bleibt hiervon unberührt, 


3. für das Aufstellen von mobilen Dekorationsgegenständen wie 
Zierpflanzen, Vasen, Kübel und dergleichen, soweit es sich 
nicht um Werbeeinrichtungen handelt. 


Keine Änderungen. 3. für das Aufstellen von mobilen Dekorationsgegenständen wie 
Zierpflanzen, Vasen, Kübel und dergleichen, soweit es sich 
nicht um Werbeeinrichtungen handelt. 


   
(2) Eine Gebührenbefreiung oder -ermäßigung kann auf Antrag 
oder von Amts wegen gewährt werden, wenn: 


Keine Änderungen. (2) Eine Gebührenbefreiung oder -ermäßigung kann auf Antrag 
oder von Amts wegen gewährt werden, wenn: 


1. im Einzelfall an der Sondernutzung ein öffentliches Interesse 
besteht und die Sondernutzung ohne jede kommerzielle Ab-
sicht ausgeübt wird, 


Keine Änderungen. 1. im Einzelfall an der Sondernutzung ein öffentliches Interesse 
besteht und die Sondernutzung ohne jede kommerzielle Ab-
sicht ausgeübt wird, 


2. die Sondernutzung ausschließlich einem gemeinnützigen 
Zweck dient, 


Keine Änderungen. 2. die Sondernutzung ausschließlich einem gemeinnützigen 
Zweck dient, 


3. der Sondernutzungsnehmer im Rahmen von Volksfesten und 
Großveranstaltungen auf seine Kosten kulturelle Darbietun-


Keine Änderungen. 3. der Sondernutzungsnehmer im Rahmen von Volksfesten und 
Großveranstaltungen auf seine Kosten kulturelle Darbietun-
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gen organisiert und hieran ein öffentliches Interesse besteht. gen organisiert und hieran ein öffentliches Interesse besteht. 
   
   


§ 6 
Gebührenerstattung 


 § 6 
Gebührenerstattung 


   
(1) Ein Anspruch auf Gebührenerstattung besteht nicht: Keine Änderungen. (1) Ein Anspruch auf Gebührenerstattung besteht nicht: 


1. wenn der Gebührenschuldner die Sondernutzung vor Zeitab-
lauf beendet, 


Keine Änderungen. 1. wenn der Gebührenschuldner die Sondernutzung vor Zeitab-
lauf beendet, 


2. wenn die Sondernutzungserlaubnis aus Gründen, die der Ge-
bührenschuldner zu vertreten hat, widerrufen wird. 


Keine Änderungen. 2. wenn die Sondernutzungserlaubnis aus Gründen, die der Ge-
bührenschuldner zu vertreten hat, widerrufen wird. 


   
(2) Im Übrigen können die Sondernutzungsgebühren auf Antrag 
anteilig erstattet werden. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach 
Beendigung der Sondernutzung zu stellen. Nach Ablauf der Frist fin-
det eine Gebührenerstattung nicht mehr statt. Die Vorschriften über 
die Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand bleiben unberührt. 


Keine Änderungen. (2) Im Übrigen können die Sondernutzungsgebühren auf Antrag 
anteilig erstattet werden. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach 
Beendigung der Sondernutzung zu stellen. Nach Ablauf der Frist fin-
det eine Gebührenerstattung nicht mehr statt. Die Vorschriften über 
die Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand bleiben unberührt. 


   
(3) Beträge unter 5,00 Euro werden nicht erstattet. Keine Änderungen. (3) Beträge unter 5,00 Euro werden nicht erstattet. 
   
   


§ 7 
Verwaltungskosten 


Der Oberbegriff Kosten ist hier 
zutreffend, da er nicht nur die 
Gebühren sondern auch Aus-
lagen umfasst. 


§ 7 
Verwaltungsgebühren 


   
Die Vorschriften über die Erhebung von Verwaltungskosten sind ne-
ben den Vorschriften dieser Satzung anwendbar. 


Unberührtheitsklauseln werden 
von Teilen der Rechtsprechung 
als zu unbestimmt angesehen. 


Die Vorschriften über die Erhebung von Verwaltungsgebühren bleiben 
unberührt. 
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§ 8 


Billigkeitsmaßnahmen 
 § 8 


Billigkeitsmaßnahmen 
   
(aufgehoben)  (aufgehoben) 
   
   


§ 9 
Sprachliche Gleichstellung 


 § 9 
Sprachliche Gleichstellung 


   
Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher 
und männlicher Form. 


Keine Änderungen. Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils in weiblicher 
und männlicher Form. 


   
   


§ 10 
Inkrafttreten 


 § 10 
Inkrafttreten 


   
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung im Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) in Kraft. 


Keine Änderungen. (1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekannt-
machung im Amtsblatt der Stadt Köthen (Anhalt) in Kraft. 


   
(2) Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die Satzung über 
Erlaubnisse für Sondernutzungen auf den Straßen der Stadt Köthen 
(Anhalt) und Ortsdurchfahrten der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
vom 18.11.1999 in der Fassung der 1. Änderungssatzung zur Gebüh-
rensatzung für die Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen auf 
den Straßen der Stadt Köthen (Anhalt) und Ortsdurchfahrten der Bun-
des-, Landes- und Kreisstraßen vom 28.11.2001 außer Kraft. 


Keine Änderungen. (2) Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung für die Satzung über 
Erlaubnisse für Sondernutzungen auf den Straßen der Stadt Köthen 
(Anhalt) und Ortsdurchfahrten der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen 
vom 18.11.1999 in der Fassung der 1. Änderungssatzung zur Gebüh-
rensatzung für die Satzung über Erlaubnisse für Sondernutzungen auf 
den Straßen der Stadt Köthen (Anhalt) und Ortsdurchfahrten der Bun-
des-, Landes- und Kreisstraßen vom 28.11.2001 außer Kraft. 


   
   
Anlage zu § 3 Gebührensatzung für Sondernutzung an öffentli-  Anlage zu § 3 Gebührensatzung für Sondernutzung an öffentli-
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chen Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen 
(Anhalt) 


chen Straßen, Wegen und Plätzen im Gebiet der Stadt Köthen 
(Anhalt) 


   
Tarif- 
stelle 


Art der Sondernut-
zung 


täglich 
Euro 


für 1. Monat 
Euro 


ab 2. Monat 
Euro 


Mindestgebühr 
Euro 


 Tarif- 
stelle 


Art der Sondernut-
zung 


täglich 
Euro 


für 1. Monat 
Euro 


ab 2. Monat 
Euro 


Mindestgebühr 
Euro 


1.       1. Inanspruchnahme 
des Straßenrau-
mes für Arbeiten 
im öffentlichen 
Verkehrsraum 


    


1.1. Inanspruchnahme 
des Straßenrau-
mes für Arbeiten 
im öffentlichen 
Verkehrsraum je 
angefangem qm 
Verkehrsfläche 
(insbesondere 
Baustelleneinrich-
tung, Aufbruch von 
Straßen, Wegen 
und Plätzen, 
vorübergehende 
Anlage von Geh-
wegüberfahrten 
oder anderen 
Grundstückszu-
fahrten) 


 4,00 6,00 30,00 Die Tarifstellen 1.1. bis 1.3. 
haben ähnliche Maßnahmen 
zum Gegenstand und regeln 
hierfür identische Gebühren. 
Aus diesem Grunde können 
diese Tatbestände zusam-
mengefasst werden. 


1.1. Bauwagen, Bau-
stoff- u. Material-
lagerungen, Ar-
beitswagen, Bau-
maschinen, Bau-
gerüste; Schuttrut-
schen, Hubsteiger, 
Fahrleitern und 
Baugeräte je 
angefangenem qm 
Verkehrsfläche 


 4,00 6,00 30,00 


      In Tarifstelle 1.1. n. F. aufge-
gangen. 


1.2. Aufbruch von 
Straßen, Gehwe-
gen und Plätzen je 
angefangenem qm 
Verkehrsfläche 


 4,00 6,00 30,00 


      In Tarifstelle 1.1. n. F. aufge-
gangen. 


1.3. Vorübergehende 
Anlage von Geh-
wegüberfahrten 
oder anderen 


 4,00 6,00 30,00 
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Grundstückszu-
fahrten (Baustel-
lenzufahrt) je 
angefangenem qm 
Verkehrsfläche 


1.2. Schuttcontainer 
und Großraumbe-
hälter außerhalb 
von Baustellenein-
richtungen pro 
Stück 


10,00    Neu nummeriert. 1.4. Schuttcontainer 
und Großraumbe-
hälter außerhalb 
von Baustellenein-
richtungen pro 
Stück 


10,00    


Tarif- 
stelle 


Art der Sondernut-
zung 


täglich 
Euro 


monatlich 
Euro 


jährlich 
Euro 


Mindestgebühr 
Euro 


 Tarif- 
stelle 


Art der Sondernut-
zung 


täglich 
Euro 


monatlich 
Euro 


jährlich 
Euro 


Mindestgebühr 
Euro 


1.3. Müllbehälter (pro 
Hauseingang) 
1-3 Mülltonnen 
jede weitere Müll-
tonne 
Rollcontainer 


 
 


2,00 
 


0,50 
3,00 


 
 


55,00 
 


18,00 
80,00 


  Neu nummeriert. 1.5. Müllbehälter (pro 
Hauseingang) 
1-3 Mülltonnen 
jede weitere Müll-
tonne 
Rollcontainer 


 
 


2,00 
 


0,50 
3,00 


 
 


55,00 
 


18,00 
80,00 


  


1.4. Straßenüberspan-
nungen mit Lei-
tungen oder Rohr-
brücken 


 30,00   Neu nummeriert. 1.6. Straßenüberspan-
nungen mit Lei-
tungen oder Rohr-
brücken 


 30,00   


1.5. Fahrradständer ab 
6 Plätze 


 5,00 50,00  Neu nummeriert. 1.7. Fahrradständer ab 
6 Plätze 


 5,00 50,00  


1.6. Abstellen von nicht 
zugelassenen Kfz, 
Anhänger, Wohn-
wagen u. derglei-
chen 


10,00    Neu nummeriert. 1.8. Abstellen von nicht 
zugelassenen Kfz, 
Anhänger, Wohn-
wagen u. derglei-
chen 


10,00    


2. Benutzung der 
Verkehrsfläche zu 
gewerblichen 
Zwecken 


    Keine Änderungen. 2. Benutzung der 
Verkehrsfläche zu 
gewerblichen 
Zwecken 


    


2.1. Automaten, Aus-
lagen, Schau- und 
Reklamekästen, 
Vitrinen im öffent-


 8,00   Keine Änderungen 2.1. Automaten, Aus-
lagen, Schau- und 
Reklamekästen, 
Vitrinen im öffent-


 8,00   
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 
lichen Verkehrs-
raum je angefan-
genem qm 


lichen Verkehrs-
raum je angefan-
genem qm 


2.2. Tische, Sitzgele-
genheiten, die zu 
gewerblichen 
Zwecken aufge-
stellt werden je 
angefangenem qm 
Verkehrsfläche 
(Straßenverkauf) 


 1,00  monatlich 
15,00 


Keine Änderungen. 2.2. Tische, Sitzgele-
genheiten, die zu 
gewerblichen 
Zwecken aufge-
stellt werden je 
angefangenem qm 
Verkehrsfläche 
(Straßenverkauf) 


 1,00  monatlich 
15,00 


2.3. An- und Verkaufs-
stände, Imbiss-
stände, Verkaufs-
wagen, ambulante 
Verkaufsstände 
aller Art je laufen-
den Frontmeter 


 16,00  monatlich 
20,00 


Keine Änderungen. 2.3. An- und Verkaufs-
stände, Imbiss-
stände, Verkaufs-
wagen, ambulante 
Verkaufsstände 
aller Art je laufen-
den Frontmeter 


 16,00  monatlich 
20,00 


2.4. Altkleidercontainer 
je Stück 


 20,00   Die Bezeichnung der Tarifstelle 
2.4. „Altkleiderbehälter je 
Stück“ wurde in die geläufigere 
Form „Altkleidercontainer je 
Stück“ geändert. Die monatli-
che Gebühr wurde von 10,00 € 
auf 20,00 € erhöht. 


2.4. Altkleiderbehälter 
je Stück 


 10,00   


2.5. Nasenschilder, die 
mehr als 30 cm in 
den öffentlichen 
Verkehrsraum 
hineinragen, je 
Stück 


  20,00  Keine Änderungen 2.5. Nasenschilder, die 
mehr als 30 cm in 
den öffentlichen 
Verkehrsraum 
hineinragen, je 
Stück 


  20,00  


2.6. Sonnenschirme, 
Sonnendächer 
und ähnliches je 
qm 


 1,50   Keine Änderungen. 2.6. Sonnenschirme, 
Sonnendächer 
und ähnliches je 
qm 


 1,50   
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 
2.7. Straßenhandel im 


Umherfahren 
(Verkaufsfahrzeu-
ge) mit ständig 
wechselndem 
Standort 


 10,00 100,00  Keine Änderungen. 2.7. Straßenhandel im 
Umherfahren 
(Verkaufsfahrzeu-
ge) mit ständig 
wechselndem 
Standort 


 10,00 100,00  


2.8. Feilbieten von 
Obst, Gemüse, 
Lebensmittel und 
sonstigen Gegens-
tänden an der 
Stätte der Leia-
tung je angefan-
genem qm Ver-
kehrsfläche 


 3,00  20,00 Keine Änderungen. 2.8. Feilbieten von 
Obst, Gemüse, 
Lebensmittel und 
sonstigen Gegens-
tänden an der 
Stätte der Leia-
tung je angefan-
genem qm Ver-
kehrsfläche 


 3,00  20,00 


3. Werbeanlagen 
über und auf dem 
Verkehrsraum auf 
Straßen und 
Plätzen 


    Keine Änderungen. 3. Werbeanlagen 
über und auf dem 
Verkehrsraum auf 
Straßen und 
Plätzen 


    


3.1. Werbeflächen 
(mehrseitig nutz-
bare Flächen 
werden addiert 
außer Litfaßsäu-
len) je angefange-
nem qm Verkehrs-
fläche 


2,00    Keine Änderungen. 3.1. Werbeflächen 
(mehrseitig nutz-
bare Flächen 
werden addiert 
außer Litfaßsäu-
len) je angefange-
nem qm Verkehrs-
fläche 


2,00    


3.2. Abstellen von 
Werbewagen je 
angefangenem qm 
Verkehrsfläche 


5,00   20,00 Keine Änderungen. 3.2. Abstellen von 
Werbewagen je 
angefangenem qm 
Verkehrsfläche 


5,00   20,00 


3.3. Durchführen von 
größeren Werbe-
veranstaltungen 
(Autoschau etc.) je 
angefangenem qm 
Verkehrsfläche 


2,00   20,00 Keine Änderungen. 3.3. Durchführen von 
größeren Werbe-
veranstaltungen 
(Autoschau etc.) je 
angefangenem qm 
Verkehrsfläche 


2,00   20,00 
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 
3.4. Plakatierungen an 


Licht- und Lei-
tungsmasten je 
Plakat 


2,00    Die Bezeichnung „an dafür 
vorgesehenen Lichtmasten“ 
wurde geändert in „an Licht- 
und Leitungsmasten“, da es 
erstens keine ausdrücklich für 
die Plakatierung vorgesehenen 
Lichtmasten gibt und zweitens 
auch Leitungsmasten für die 
Plakatierung genutzt werden. 
Die Gebühr soll auf 2,00 Euro 
pro Plakat und Tag angehoben 
werden. Derzeit gilt noch der 
Werbekonzessionsvertrag mit 
der Media GmbH. Allerdings 
entfaltet diese Tarifstelle auch 
Wirkung für die illegale Plaka-
tierung. Die Gebühr soll auch 
eine Lenkungswirkung entfal-
ten, indem sie auf den Umfang 
der Plakatierung mit ihren ne-
gativen Auswirkungen auf die 
Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs sowie für die Sauber-
keit und das Erscheinungsbild 
der Straßen, Wege und Plätze 
einwirkt. 


3.4. Plakatierungen an 
dafür vorgesehe-
nen Lichtmasten je 
Plakat 


1,00    


3.5. Werbung aus 
Lautsprecherwa-
gen 


25,00    Keine Änderung. 3.5. Werbung aus 
Lautsprecherwa-
gen 


25,00    


3.6. Transparente für 
gewerbliche Wer-


2,00  15,00  Keine Änderung. 3.6. Transparente für 
gewerbliche Wer-


2,00  15,00  
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 
bung pro qm bung pro qm 


3.7. Hinweisschilder, 
Flying Banner; 
Werbeaufsteller, 
die auf öffentlichen 
Verkehrsflächen 
aufgestellt sind: 


    Keine Änderung. 3.7. Hinweisschilder, 
Flying Banner; 
Werbeaufsteller, 
die auf öffentlichen 
Verkehrsflächen 
aufgestellt sind: 


    


3.7.1 Flying Banner; 
Hinweis-Schilder, 
Werbeaufsteller 
bis zu einer Größe 
der werbefläche 
von 0,50 qm 
je weitere ange-
fangene 0,5 qm 


  
 
 
 
 


10,00 
 


2,00 


  Keine Änderung. 3.7.1 Flying Banner; 
Hinweis-Schilder, 
Werbeaufsteller 
bis zu einer Größe 
der werbefläche 
von 0,50 qm 
je weitere ange-
fangene 0,5 qm 


  
 
 
 
 


10,00 
 


2,00 


  


3.7.2 der zweite Werbe-
aufsteller 


 20,00   Keine Änderung. 3.7.2 der zweite Werbe-
aufsteller 


 20,00   


3.7.3 gewerbliche Wer-
bestän-
de/Infostände pro 
Stand am Tag 


5,00   20,00 Keine Änderung. 3.7.3 gewerbliche Wer-
bestän-
de/Infostände pro 
Stand am Tag 


5,00   20,00 


4. Sonstiges     Keine Änderung. 4. Sonstiges     


4.1. Erker, Simse, 
Kellereingänge u. 
ähnliches, die über 
30 cm in die öf-
fentliche Verkehrs-
fläche hineinragen 


  20,00  Keine Änderung. 4.1. Erker, Simse, 
Kellereingänge u. 
ähnliches, die über 
30 cm in die öf-
fentliche Verkehrs-
fläche hineinragen 


  20,00  


4.2. Jede sonstige 
Inanspruchnahme 
des öffentlichen 
Straßenraums als 
Sondernutzung, 
die nicht unter die 
Tarifstellen 1. bis 
4.1. fällt 


Rahmengebühr je Erlaubnis 
25,00 Euro bis 5.000,00 Euro 


Es wird klargestellt, dass die 
Sondernutzungsgebühr für 
jeden einzelnen Fall der Son-
dernutzung und somit je Er-
laubnis anfällt. 


4.2. jede sonstige Inan-
spruchnahme des 
öffentlichen Straßen-
raumes als Sonder-
nutzung, die nicht 
unter die Tarifstellen 1 
bis 4.1. fallen 


Rahmengebühr 
25,00 bis 5.000,00 


4.3. Wird durch die Sondernutzung gebührenpflichtiger Parkraum in Anspruch Durch Sondernutzungen wird 4.3. Wird eine parkgebührenpflichtige Verkehrsflä-
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Neue Fassung (n. F.) Erläuterungen Alte Fassung (a. F.) 
genommen, so erhöht sich die Sondernutzungsgebühr für jeden in Anspruch 
genommenen Stellplatz pro Tag in der Gebührenzone I um 5,00 Euro und in 
der Gebührenzone II um 3,00 Euro. 


che im Zuge der Sondernutzung in Anspruch 
genommen, so erhöht sich die Sondernut-
zungsgebühr für die Tage der Parkgebühren-
erhebung für jeden genutzten Stellplatz um 
1,00 EUR. 


 Gebührenzone I 
Bärteichpromenade 
Durchbruch 
Große Badergasse 
Magdeburger Straße 
Marktplatz 
Marktstraße 
Wallstraße 


Gebührenzone II 
Brauhausplatz 
Hallesche Straße 
Friederikenstraße 
Lindenstraße 
Neustädter Platz 
Neustädter Straße 
Weintraubenstraße 


oftmals auch Parkraum in An-
spruch genommen, der so der 
Nutzung durch die Allgemein-
heit entzogen wird. Dies stellt 
sich nicht nur für die Anlieger 
als besonders belastend dar. 
Mit der Anhebung der Gebühr 
soll hier zum einen ein adäqua-
ter Ausgleich geschaffen und 
zugleich eine Lenkungswirkung 
erzielt werden. Die Sondernut-
zung soll sich auf einen mög-
lichst kurzen Zeitraum be-
schränken. Die zu erhebende 
Gebühr entspricht der Tagesti-
cketgebühr in der jeweiligen 
Straße. 


 


Tarif- 
stelle 


Art der Sonder-
nutzung 


für die 1. Woche 
Euro 


für die 2. Woche 
Euro 


ab der 3. Woche 
Euro 


 Tarif- 
stelle 


Art der Sondernut-
zung 


für die 1. Woche 
Euro 


für die 2. Woche 
Euro 


ab der 3. Woche 
Euro 


6. Versorgungsun-
ternehmen 
zahlen je Er-
laubnis 


16,00 26,00 52,00 Redaktionelle Änderung. 6. Versorgungsun-
ternehmen zahlen 
je Vorgang eine 
Bearbeitungsge-
bühr 


16,00 26,00 52,00 
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2.8

Informationsvorlage zu den

beschlossenen Gebührenerhöhungen des

Abwasserzweckverbandes Ziethetal



Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Informationsvorlage 2015029/1 

Dezernat: Dezernat 6 aktuelles Gremium
Ortschaftsrat Löbnitz an 
der Linde

Sitzung am: 16.03.2015

TOP: 2.8

Amt: Amt 73 öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2015029/1

Az.: erstellt am: 26.02.2015

Betreff

Informationsvorlage zu den beschlossenen Gebührenerhöhungen des 
Abwasserzweckverbandes Ziethetal  

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 
2 
3 
4

16.03.2015: Ortschaftsrat Löbnitz an der Linde 
18.03.2015: Ortschaftsrat Wülknitz 
23.03.2015: Ortschaftsrat Dohndorf 
21.04.2015: Hauptausschuss

16.03.2015 
18.03.2015 
23.03.2015 
21.04.2015

kein Beschluss

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Diana Eiternick 04.03.2015

.

Beschlussentwurf

Gesetzliche Grundlagen:



Darlegung des Sachverhalts / Begründung
Die Verbandsversammlung des AZV Ziethetal hat in der Sitzung am 19.02.2015 folgende 
Gebührenerhöhungen beschlossen:

Grundgebühr von 14,44 € auf  18,50 €/Grundstücksanschluss
Mengengebühr von 3,30 € auf 4,96 €/m³ Abwasser

Damit steigt das Gebührenniveau durchschnittlich um 40 %.

Die Gebührenerhöhung ergibt sich aus der Gebührenkalkulation für die Kalkulationsperiode 2014 - 
2016 sowie der Nachkalkulation der Jahre 2011 - 2013, die ebenfalls Bestandteil des o. g. 
Beschlusses sind.
Die Erhöhung der Gebühren macht sich zwingend erforderlich, damit sich die wirtschaftliche Lage des 
Verbandes stabilisiert. Derzeit hat der Verband ein permanentes Liquiditätsproblem, weil die 
Einnahmen über die Gebühren nicht kostendeckend sind. Laufende Zahlungen, wie Lohnkosten und 
Kosten für erbrachte Leistungen können regelmäßig nur über einen Kassenkredit abgedeckt werden.
Dafür gibt es mehrere Ursachen. 

1. In der Vergangenheit wurde durch die Verbandsgeschäftsführung die Bilanzierung des 
Anlagevermögens so gestaltet, dass eine Gebührenstabilität über Jahre dargestellt wurde. So wurden 
das Anlagevermögen und die korrespondierenden Sonderposten nicht gesetzeskonform bilanziert. Es 
wurden zu hohe Erträge bei der Auflösung von Sonderposten (Fördermittel, Beiträge) aktiviert. Die 
Beibehaltung dieser Bilanzierungsansätze hätte ab dem Jahr 2023 eine Gebührenerhöhung auf 8 €/m³ 
zur Folge gehabt. Bislang haben die Gebührenzahler von den nicht richtig kalkulierten Gebühren 
profitiert.  

2. Weiterhin lagen die der vorangegangenen Kalkulation zu Grunde gelegten Abwassermengen 
deutlich über dem tatsächlichen Abwasseranfall (geplant 160T m³/a, tatsächlich ca. 150 Tm³/a), was 
zu Kostenunterdeckungen in den Jahren 2011 - 2013 geführt hat.

3. Der Verband hat ein grundsätzliches strukturelles Problem. Der Verband zählt mit den 10 
angeschlossenen Ortschaften, die ca. 5000 Einwohner haben, zu den kleinsten im Land Sachsen-
Anhalt. Die erforderlichen Kosten für die Verwaltung, den Betrieb der Kläranlage und des 
Schmutzwassernetzes müssen auf die wenigen Einwohner verteilt werden. Dies führt zu höheren 
Gebührensätzen als in großen Verbänden. Die demografische Entwicklung zeigt gerade im ländlichen 
Bereich einen fortschreitenden Einwohnerrückgang auf und verschlechtert die Kostenverteilung je 
Einwohner bzw. je m³ Abwasser.

Mit dem Jahresabschluss 2013 wurden die Bilanzierungsfehler bereinigt. Unter Berücksichtigung 
dieser Korrekturen, sowie der angepassten Abwassermengen und der allgemeinen Preissteigerung 
ergeben sich gegenüber dem vorangegangenen Kalkulationszeitraum deutliche Kostenerhöhungen 
(siehe Anlage-Gebührenkalkulation). Diese gebührenfähigen Kosten können auf Grund- und 
Benutzungsgebühr verteilt werden. Über die Grundgebühr dürfen nur Einnahmen in Höhe der fixen 
Kosten, wie Abschreibungen, Verwaltungskosten usw. des Verbandes erzielt werden. Unter 
Beachtung dieses Grundsatzes wurde als Vorzugsvariante die Erhöhung der Grundgebühr auf 18,50 
€/Grundstücksanschluss und die Mengengebühr auf 4,96 €/m³ Abwasser herausgearbeitet und 
mehrheitlich in der Verbandsversammlung beschlossen. Diese Gebührenanpassung ist alternativlos.

Schlussfolgerungen:

Bereits mit den alten Gebührensätzen positionierte sich der AZV Ziethetal im obersten Drittel der 
teuersten Verbände des Landes. Dies ist, wie oben erwähnt, der kleinen und überwiegend ländlichen 
Struktur geschuldet. Mit der neuen, höheren Gebühr ist der Verband der teuerste im Land Sachsen- 
Anhalt. Das hohe Gebührenniveau wird sich langfristig nicht ändern können, da die Abwassermengen 
auf Grund der rückgängigen Einwohnerentwicklung sinken werden. Demgegenüber stehen die hohen 
Kosten der Schmutzwassersammlung und -beseitigung, die perspektivisch in den bestehenden 
Strukturen eher ansteigen werden.



Es wurden jedoch bereits intensive Überlegungen zur nachhaltigen Verbesserung der finanziellen 
Situation des Verbandes angestrengt.

Ein Zusammenschluss des AZV Ziethetal mit einem größeren Verband und die mittelfristige Bildung 
einer Gebühreneinheit im neuen Verband würde zu deutlichen Kosten- und somit Gebührensenkungen 
führen.
Das vom Land Sachsen-Anhalt erarbeitete Leitbild zur Erreichung effizienterer Strukturen in der 
Wasserver- und Abwasserentsorgung sieht eine Zusammenlegung des AZV Ziethetal mit den 
Verbänden in Köthen, Aken oder Zörbig vor.

Technisch sinnvoll erscheint eine Eingliederung in den AV Köthen. Um diesen Prozess zu befördern, 
wurden vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt für diesen Fall Fördermittel für investive 
Vorhaben des AV Köthen im Rahmen der Schmutzwassererschließung avisiert.

Eine wirksame Gebührensenkung für die Gebührenzahler des AZV Ziethetal ist mittelfristig umsetzbar. 
Ziel sollte es sein, die Kläranlage des AZV Ziethetal funktional aufzugeben, wenn diese abgeschrieben 
ist und das Abwasser mittels Druckleitung in die Kläranlage Köthen zu leiten. Spätestens zu diesem 
Zeitpunkt wird dann die Gebühreneinheit für alle Anschlußnehmer hergestellt werden. 

Auch die obere Wasserbehörde verstärkt aktuell in Anbetracht der betriebswirtschaftlichen Situation im 
Verband, die Forderung nach einer wirtschaftlicheren Struktur. Die Verwaltung prüft deshalb derzeit 
die Möglichkeiten der Eingliederung in den nahe gelegenen Abwasserverband Köthen zum 
schnellstmöglichen Zeitpunkt.

Eine Beschlussvorlage zu diesem Sachverhalt soll in den Stadtrat am 18.06.2015 eingebracht werden.
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